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Verordnung

�ber den vom Gemeinderat der Stadtgemeinde F�rstenfeld am 

09.12.2025 beschlossenen Bebauungsplan ãHofberg ResortÒ 

(H�llerlgr�nde) samt zeichnerischer Darstellung gem. ¤¤ 38 und 40 

StROG 2010 idF LGBl. Nr. 73/2023 68/2025.

I. RECHTSGRUNDLAGEN, FESTLEGUNGEN, 
BESCHR�NKUNGEN

Rechtsgrundlage

(1) Die Festlegungen des Bebauungsplanes ãHofberg ResortÒ

(H�llerlgr�nde), verfasst von der Nussm�ller Architekten ZT 

GmbH, Zinzendorfgasse 1, 8010 Graz, bestehend aus einem 

Verordnungstext, einer planlichen Darstellung (Rechtsplan) und 

dem Erl�uterungsbericht erfolgen aufgrund der Bestimmungen 

des StROG 2010 idF LGBl. Nr. 73/2023 68/2025 und des Stmk. 

BauG 1995 idF LGBl. Nr. 73/2023 68/2025.

(2) Die Festlegungen betreffen im Sinne des ¤ 41 Abs. 1 StROG 

2010 idF LGBl. Nr. 73/2023 68/2025 die vorgeschriebenen 

Mindest-inhalte sowie im Sinne des ¤ 41 Abs. 2 StROG 2010 idF 

LGBl. Nr. 73/2023 68/2025 detaillierte Festlegungen hinsicht-

lich:

Ð Regelungen f�r den flie§enden und ruhenden Verkehr

(Verkehrsfl�chen) 

Ð Grundst�ckszufahrten

Ð Lage, H�henentwicklung und Gestaltung der Geb�ude

Ð Gr�n- und Freifl�chen 

Ð Oberfl�chenentw�sserung 

Ð Gestaltung von Geb�uden und Anlagen 

Ð Solar- und Photovoltaikanlagen 

Geltungsbereich | zeichnerische Darstellung

Der Geltungsbereich umfasst die GSt. Nr. 584/1 (Teilf�che) und 

585 (Teilfl�che) in der KG 62245 Stadtbergen, im 

Fl�chenausma§ von rd. 5.100 m2, auf Grundlage der 

Katastermappe und Lage- und H�henvermessung, GZ: 

13751/21, verfasst von Permann & Schmaldienst Vermessung 

ZT GmbH. 
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Festlegungen gem. Fl�chenwidmungsplan

Das Planungsgebiet ist gem. Fl�chenwidmungsplan 1.00 idgF

der Stadtgemeinde F�rstenfeld als Bauland Ð Aufschlie§ungs-

gebiet (Aufschlie§ungsgebiet Nr. 59) der Kategorie Dorfgebiet 

(DO) mit einer Bebauungsdichte von 0,2-0,3 gem. ¤ 30 Abs. 1 Z. 

7 StROG 2010 festgelegt.

Gem�§ der Bebauungsplanzonierung ist die Erstellung eines 

Bebauungsplanes gem. ¤ 40 StROG 2010 idF LGBl. Nr. 73/2023

68/2025 erforderlich. 

Als Aufschlie§ungserfordernisse sind festgelegt: 

¥ (2) Verkehrstechnische Erschlie§ung 

¥ (3) Parzellierung, Grenz�nderung

¥ (7) Bodenmechanische Festigkeit (Untersuchung 

Boden/Untergrund/Standfestigkeit)

¥ (8) Geregelte Oberfl�chenentsorgung

Als zu ber�cksichtigende �ffentliche Interessen sind festgelegt: 

¥ Erhaltung des Orts- und Landschaftsbildes

¥ Ber�cksichtigung der naturr�umlichen Gegebenheiten

¥ Geordnete und fl�chensparende Bebauungsweise

¥ Festlegung von Dachformen

¥ Herstellung von Baulandvoraussetzungen �ber einen 

Bebauungsplan

Einschr�nkungen

(1) F�r das gegenst�ndliche Planungsgebiet liegt ein 

Geotechnisches Gutachten, verfasst von Lugitsch & Partner ZT 

GmbH vom 01.02.2022, vor. Vorgaben zur Gr�ndung von 

Geb�uden sowie die Oberfl�chenentw�sserung sind gem. 

zitiertem Gutachten im Zuge der nachfolgenden Individual-

verfahren umzusetzen.

(2) F�r die westliche Teilfl�che des Planungsgebietes, im Grenz-

bereich zu GSt.-Nr. 270/1 der KG 62226 Kohlgraben, ist eine 

Rodungsbewilligung zu erwirken.

(3) Auf etwaig bestehende Infrastrukturleitungen im Planungsgebiet 

ist in nachfolgenden Bauverfahren R�cksicht zu nehmen.
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II. BEBAUUNG UND GEB�UDENUTZUNG

Baupl�tze und Baufelder

(1) Im Planungsgebiet sind zur sind f�r die Herstellung von bis zu 3 

Baupl�tzen Teilungen zul�ssig. Die an den in der zeichnerischen 

Darstellung festgelegten Teilungslinien zul�ssig sind verbindlich.

(2) Teilungen und Vereinigungen sind weiters im Rahmen von 

Abtretungen und zur Herstellung von Stra§engrundst�cken im 

Planungsgebiet zul�ssig.

(3) Im Planungsgebiet sind insgesamt 6 Baufelder f�r (auch 

mehrgescho§ige) Geb�ude mit daran angeschlossenen 

Baufeldern (A und B) f�r nur eingescho§ige Geb�ude(teile) 

festgelegt.

(4) Das Baufeld Nr. 7 ist f�r die Errichtung der Verkehrsfl�che 

vorgesehen. Eine Bebauung ist nicht zul�ssig.

Bebauungsweise, Bebauungsdichte, Bebauungsgrad und 

Bodenversiegelung

(1) F�r das Planungsgebiet wird eine offene und gekuppelte 

Bauweise festgelegt

(2) Die zul�ssige Bebauungsdichte (¤ 4 Z. 16 Stmk. BauG) f�r das 

gesamte Planungsgebiet umfasst gem. Fl�chenwidmungsplan 

1.00 idgF einen Bebauungsdichterahmen von 0,2Ð0,3.

F�r den Fall einer Teilung wird gem�§ der zeichnerischen 

Darstellung die Bebauungsdichte festgelegt mit:

- max. 0,35 auf dem m�glichen 1. Bauplatz

- max. 0,35 auf dem m�glichen 2. Bauplatz

- max. 0,35 auf dem m�glichen 3. Bauplatz

Bei keiner Teilung gilt eine maximale Bebauungsdichte von 0,3.

(3) Der Bebauungsgrad (¤ 4 Z. 17 Stmk. BauG) wird mit max. 0,45 

bezogen auf den jeweiligen Bauplatz festgelegt.

(4) Der Grad der Bodenversiegelung wird mit max. 0,45 bezogen 

auf den jeweiligen Bauplatz festgelegt.
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Lage und Abst�nde

(1) Die Errichtung von Tiefgaragen und unterirdischen Bauteilen 

wird nicht eingeschr�nkt.

(2) Im Bebauungsplan werden 6 bebaubare Bereiche gem. 

zeichnerischer Darstellung festgelegt (Baufelder).

Geb�ude sind innerhalb der Baugrenzlinien (vgl. ¤ 4 Z 10 Stmk. 

BauG) zu situieren.

(3) Die Baugrenzlinien gelten nicht f�r unterirdische Bauteile sowie 

f�r untergeordnete Bauteile wie Nebengeb�ude, Rampen und 

deren Einhausungen, Kellerabg�nge und deren Einhausungen, 

Aufzugsanlagen, Balkone, Terrassen, Vord�cher, �berdachte 

Fahrradabstellbereiche, eingehauste M�lllagerfl�chen, Pergola-

konstruktionen, Einfriedungen, Flugd�cher, Treppenanlagen 

und dergleichen sowie technische Infrastruktureinrichtungen.

(4) Die Grenz- und Geb�udeabst�nde gem. ¤ 13 Stmk. BauG sind 

einzuhalten.

H�he der Geb�ude/Gescho§e

(1) Die zul�ssige maximale Gescho§anzahl wird auf allen

Baufeldern mit max. 2 OG festgelegt.

(2) Die maximal zul�ssige Gesamth�he der Geb�ude (¤ 4 Z. 33 

Stmk. BauG) wird auf allen Baufeldern mit max. 9,50 m 

festgelegt. F�r technische Anlagen (z.B. Photovoltaik- oder 

Solaranlagen, Sendeeinrichtungen, Rohraufs�tze etc.) sind nur 

im erforderlichen Ausma§ punktuelle �berschreitungen 

zul�ssig. 

(3) Als Obergescho§e gelten jene Gescho§e, deren Fu§boden 

mehrheitlich �ber dem nat�rlichen Gel�nde zu liegen kommt.

Gestaltung und Dachform

(1) Als zul�ssige Dachformen Dachform werden wird das 

Satteldach mit Dachneigungen zwischen 20¡ und 40¡ und 

Flachd�cher festgelegt. F�r untergeordnete Bauteile, PKW-

Abstellfl�chen sowie f�r und f�r Nebengeb�ude sind flache

Flachd�cher und flach geneigte D�cher mit Neigungen von max. 

10¡ zul�ssig.
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(2) Die Farbgebung und Materialwahl der Fassaden und D�cher ist 

grunds�tzlich auf das vorherrschende Stra§en-, Orts- und 

Landschaftsbild abzustimmen. 

(3) Satteld�cher sind mit kleinteiligem, nicht gl�nzendem 

Deckungsmaterial oder als Metalldach in den Farben rot oder 

grau auszuf�hren. Grelle und optisch hervorstechende 

Fassaden, gl�nzende D�cher und Gestaltungselemente sind 

nicht zul�ssig. 

(4) Als Fassadenfarben sind bei Putzfassaden max. zwei Farbt�ne 

mit jeweiliger Abstufung der Helligkeitsgrad zul�ssig.

(5) Fl�chen f�r Alternativenergieanlagen (Solar- und Photovoltaik-

anlagen, etc.) sind auf Geb�uden oder auf �berdachungen zu 

integrieren.

(6) F�r Flachd�cher als Gr�nd�cher wird eine Vegetationsschicht in 

der H�he von mind. 10 cm angestrebt Der Anteil der Begr�nung 

soll mindestens 75% der jeweiligen Dachfl�che betragen.

Sonstige Vorschriften zur Gestaltung

Geb�ude sind grunds�tzlich zu verputzen und in heller, dezenter 

Farbgebung zu f�rbeln. Es k�nnen auch Holzfassaden oder 

tafelartige Fassadenelemente ausgef�hrt werden.

III. VERKEHRSANLAGEN, VER- UND ENTSORGUNG

Verkehrserschlie§ung Ð �u§ere Erschlie§ung

(1) Die �u§ere Erschlie§ung erfolgt �ber die �ffentliche Verkehrs-

fl�che auf GSt. Nr. 270/1, KG 62226 Kohlgraben. Entsprech-

ende Zufahrtsbewilligungen (Nachweise, Servitute, etc.) sind im 

Zuge der nachfolgenden Individualverfahren vorzulegen.

(2) Die neue Zu- und Abfahrt f�r den Kfz-Verkehr ist gem�§ der 

zeichnerischen Darstellung herzustellen.

(3) Eine Sekund�rzufahrt ist �ber die GSt. 886 und 585 der KG 

62245 Stadtbergen zul�ssig. Entsprechende Zufahrtsbe-

willigungen (Nachweise, Servitute, etc.) sind im Zuge der 

nachfolgenden Individualverfahren vorzulegen.

Innere Erschlie§ung und ruhender Verkehr
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(1) Die Begrenzung der Haupterschlie§ungsfl�chen der inneren 

Erschlie§ung ist in der zeichnerischen Darstellung festgelegt. 

Geringf�gige Abweichungen von ± 1,50 m sind im Zuge der 

Projektierung zul�ssig.

(2) Im Planungsgebiet ist die erforderliche Anzahl der KfZ-Abstell-

pl�tze lt. den gelt. Bestimmungen des ¤ 89 Stmk. BauG idgF zu 

errichten.

(3) Die Errichtung von KfZ-Abstellpl�tzen ist erfolgt nur in den lt. 

Plan vorgesehenen Fl�chen hangintegriert und oder in offener 

Aufstellung m�glich. Dabei k�nnen auch �berdachungen oder 

Tiefgargen mit Gr�ndach errichtet werden. Geringf�gige 

Abweichungen (±1,50 m) hiervon sind im Zuge der 

Projektausf�hrung m�glich.

(4) Abstellfl�chen f�r Fahrr�der sind gem. ¤ 92 Stmk. BauG idgF 

vorzusehen.

(5) Barrierefreie Abstellfl�chen sind gem. OIB-Richtlinie 4 bzw. den 

Grunds�tzen des barrierefreien Bauens zu errichten.

(6) Eine fu§l�ufige m�andrierende Durchwegung des Planungs-

gebietes bzw. fu§l�ufige Erschlie§ung der Baupl�tze sind ist auf 

den im Planwerk festgelegten Freifl�chen zul�ssig. Abweich-

ungen hiervon sind im Zuge der Projektausf�hrung m�glich.

(7) Die (ggf. nachtr�gliche) Errichtung von E-Ladestationen ist f�r 

Kfz-Stellpl�tze baulich vorzubereiten.

Oberfl�chenentw�sserung

(1) Oberfl�chenw�sser und Dachw�sser sind getrennt von 

sonstigen Abw�ssern zu sammeln, zu reinigen und normgerecht 

gem. Oberfl�chenentw�sserungskonzept, verfasst von TDC-

SKD GmbH vom 25.09.2025, zu verbringen.

Gem�§ dem vorliegenden Entw�sserungskonzept und dem 

Bodengutachten sind Retentionsm�glichkeiten in Form von 

Gr�nd�chern, Retentionsmulden, Speicherkan�len, Speicher-

beh�ltern etc. mit einem Volumen f�r die 20-J�hrlichkeit auf dem 

Baugebiet zu schaffen. Der Drosselablauf jedes Baufeldes ist 

derart auszulegen, dass ein Abflusswert von max. 1 l/s je 1.000

m2 Grundst�cksfl�che erreicht wird.
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(2) Oberfl�chenw�sser, die auf Stra§en!, Park! und Manipulations-

fl�chen anfallen und bei denen eine Verunreinigung durch �l!

und Stra§enabrieb nicht ausgeschlossen werden kann, sind nur 

unter Ausnutzung der oberen humosen Bodenschichten 

entsprechend dem Stand der Technik zur Versickerung zu 

bringen.

(3) Die Errichtung von Entw�sserungs- und Retentionsanlagen ist 

auch auf Verkehrs- und Freifl�chen zul�ssig.

(4) Befestigte bzw. versiegelte Oberfl�chen sind grunds�tzlich auf 

das erforderliche Mindestausma§ zu reduzieren.

Technische Infrastruktur

(1) Die Wasserversorgung hat durch Anschluss an das Wasser-

leitungsnetz der Gemeinde zu erfolgen. 

(2) Die Abwasserentsorgung hat durch Anschluss an das Kanalnetz 

der Gemeinde zu erfolgen. 

(3) Der Anschluss an die Energieversorgung hat durch Anschluss 

an das bestehende Leitungsnetz des Energieversorgungs-

unternehmens zu erfolgen. 

(4) Im Zuge der nachfolgenden Individualverfahren sind entsprech-

ende Nachweise bez�glich des Bauens und dem Betrieb von 

Leitungsf�hrungen von Ver- und Entsorgungsleitungen 

(Leitungsrechte bzw. Servitute) vorzulegen.

IV. FREIFL�CHEN UND GR�NANLAGEN

Einfriedungen und lebende Z�une

(1) Einfriedungen sind mit Ausnahme von lebenden Z�unen in licht-

und luftdurchl�ssiger Weise auszuf�hren und d�rfen eine 

Gesamth�he von max. 1,50 m nicht �berschreiten.

(2) F�r Hecken und Bepflanzungsma§nahmen sind heimische und 

standortgerechte Geh�lze (Hartriegel, Liguster, Hainbuchen, 

Forsythien, Spiraeen, Hundsrosen, Heckenkirschen etc.) zu

verwenden und d�rfen eine H�he von 2,0 m nicht �berschreiten.

(3) Thujen- und Fichtenhecken sind unzul�ssig, genauso wie die 

Anpflanzung neophytischer, invasiver Pflanzen.
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Baulanddurchgr�nung | Pflanz- und Erhaltungsgebote | 

Freifl�chen

(1) Nicht bebaute Fl�chen, welche auch nicht f�r die Erschlie§ung 

oder Abstellzwecke dienen, sind als Freifl�chen auszubilden, zu 

begr�nen und die Bepflanzungsma§nahmen sind dauerhaft zu 

erhalten.

(2) Die im Rechtsplan angef�hrten Baumpflanzungen sind 

zumindest in der dargestellten Anzahl zu pflanzen und dauerhaft 

zu erhalten. Die Lage am jeweiligen Grundst�ck kann 

abweichend vom Rechtsplan variieren.

(3) Im Falle von Neupflanzungen sind B�ume in Baumschulqualit�t 

mit einem Stammumfang von mindestens 14/16 cm (gemessen 

in mindestens 1 m H�he) vorzunehmen und dauerhaft zu 

erhalten.

(4) Nach Fertigstellung der Wohnh�user ist das Gel�nde umgehend 

zu humusieren, zu begr�nen und entsprechend mit heimischen, 

standortgerechten Gew�chsen zu bepflanzen. Die Gr�nfl�chen 

sind naturnah zu gestalten.

(5) Innerhalb der Freifl�chen sind fu§l�ufige Wegverbindungen zu 

den geplanten Bauk�rpern sowie zu den bestehenden und 

geplanten Aufschlie§ungen zul�ssig.

(6) Auf den lt. Planwerk festgelegten Freifl�chen ist die Errichtung 

von fu§l�ufigen Durchwegungen, Gemeinschaftspl�tzen, 

Spielpl�tzen, Fahrradunterstellpl�tzen etc. zul�ssig. Weiters ist 

auf Allgemeinfl�chen die Errichtung von erforderlichen 

Versickerungsanlagen zur Oberfl�chenentw�sserung zul�ssig.

(7) Im Falle von der Errichtung von hangintegrierten PKW-

Stellpl�tzen ist im Rahmen von Individualverfahren ist eine 

ausreichende �bersch�ttung zur wirksamen Bepflanzung 

nachzuweisen.

(8) Die Errichtung von Wasserbecken, Trafos, Fernw�rme-

�bergabestationen, Kinderspielpl�tzen inkl. Ger�ten, Pergolen 

und Terrassen ist auch auf Freifl�chen zul�ssig.

(9) Die Errichtung von Solar- und Photovoltaikanlagen als Frei-

fl�chenanlagen ist unzul�ssig.
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(1-0) Die Errichtung von Solar- und/oder PV-Anlagen ist auf
Satteldächern dachhautparallel auszuführen. Auf Flachdächern
müssen aufgeständerte Solar- und/oder PV-Anlagen von der
Fassade zurückversetzt sein. Richtungsändernde Aufständer-
ungen auf Satteldächern sind unzulässig.

§17. Geländeveränderungen

Stützwände sind bis zu einer Höhe von max. 1,50 m zulässig.
Diese sind, ausgenommen Stützwände aus glattem Sichtbeton,
dauerhaft und vollständig mit heimischen, standortgerechten
und immergrünen Kletterpflanzen (Efeu, immergrünes Geißblatt
und Ähnliches) zu begrünen. Steinschlichtungen aus grob
grobschlächtigem Material (z. B. Flussbausteine) sind nicht
zulässig.

V. UMSETZUNG UND RECHTSKRAFT

§ 18. Rechtskraft
Diese Verordnung tritt nach Beschlussfassung durch den
Gemeinderat mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist
(2 Wochen) folgenden Tag in Rechtskraft.

Für den Gemeinderat

Der Bürgermeister

sä
a

a

a

^
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Erl�uterungsbericht

1. Wahl des Verfahrens

Das Planungsgebiet ist als Aufschlie§ungsgebiet f�r Bauland der 

Kategorie Dorfgebiete (DO) (lfd. Nr. 59) mit einer Bebauungsdichte von 

0,2 Ð 0,3 im gelt. FWP ausgewiesen. Im �ffentlichen Interesse ist die 

Erstellung eines Bebauungsplanes gem. ¤ 40 StROG 2010 idF LGBl. 

Nr. 73/2023 68/2025 festgelegt. Der ggst. Bebauungsplan dient der 

Schaffung der raumordnungsrechtlichen Grundlagen zur planm�§igen 

Errichtung von auf den Verwendungszweck abgestellten Bauten. Die 

Erstellung des Bebauungsplans ãHofberg ResortÒ (H�llerlgr�nde)

erfolgt aus Gr�nden der Zweckm�§igkeit und Sparsamkeit gem. ¤ 40 

Abs. 6 Z 2 StROG 2010 idF LGBl. Nr. 73/2023 68/2025 in Form eines 

Anh�rungsverfahrens. Dies wird dahingehend begr�ndet, dass 

aufgrund der Nachbarschaftssituation nur ein eingeschr�nkter Kreis an 

betroffenen Liegenschaftseigent�mern zu verst�ndigen ist. Zudem 

liegt es im �ffentlichen Ð siedlungspolitischen Interesse die 

raumordnungsrechtlichen Grundlagen rasch herzustellen.

2. Ausgangslage

Der Bebauungsplan legt in erster Linie Bebauungsweisen, das Ma§ der 

baulichen Nutzung, die Baugrenzlinien, die Geb�udeh�he und die 

Gescho§anzahl sowie Gestaltungsgrunds�tze (Dachformen) fest. 

Durch Bepflanzungs- und Erhaltungsgebote wird eine rasche 

Einf�gung der zuk�nftigen Bebauung in die Struktur des Gebietes 

gew�hrleistet. Weitere Planungsvorgaben betreffen die 

Gel�ndever�nderungen sowie Planungsvorgaben bez�glich der 

Boden- und Untergrundsituation, die Oberfl�chenentw�sserung und 

den Emissionsschutz. 

Zu Projekt und Standort

Das Planungsgebiet liegt nordwestlich des F�rstenfelder Zentrums am 

Hofberg Weg, und ist zur Katastralgemeinde Stadtbergen zugeh�rig. 

N�rdlich ist das Planungsgebiet weitl�ufig durch eine Waldfl�che vom 

Ortsteil Altenmarkt getrennt.
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Orthofoto GIS Steiermark, Erhebungsdatum 08/2025, ma§stabslos

Der Standort weist eine g�nstige und ruhige Lage f�r eine ma§voll 

verdichtete Siedlungsentwicklung auf.

Die verkehrliche Erschlie§ung erfolgt ausgehend vom s�dlich 

verlaufenden Hofberg Weg �ber eine neu zu errichtende �ffentliche 

Verkehrsfl�che auf einer Teilfl�che des GSt. 270/1 der KG 62226 

Kohlgraben. Diese Verkehrsfl�che soll im Rahmen des 

gegenst�ndlichen Projektes in �bereinstimmung mit der 

verkehrstechnischen Planung Beurteilung durch das Ingenieurb�ro DI 

Johann Rauer, Angerweg 108/10, 8283 Bad Blumau errichtet werden.

Grundlage f�r die Bebauungsplanung ist die Bebauungsstudie 

ãHofberg ResortÒ, verfasst von Nussm�ller Architekten ZT GmbH vom 

23.07.2025. Geplant ist die Errichtung von maximal 10 Wohneinheiten 

die im Rahmen eines Beherbergungsbetriebes touristisch genutzt 

werden sollen (Stichwort ãsanfter TourismusÒ). In der Endausbaustufe 

der Anlage ist ein sog. Haupthaus geplant, in dem eine Rezeption, 

Seminarr�ume und/oder ein Caf�/Restaurant untergebracht werden 

kann. Die Nutzung des Haupthauses soll flexibel sein.

Festlegungen gem. �rtlichem Entwicklungskonzept

Das gegenst�ndliche Planungsgebiet ist lt. gelt. �EK der 

Stadtgemeinde F�rstenfeld als Gebiet mit baulicher Entwicklung

Potential f�r Landwirtschaft festgelegt.
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Auszug aus dem �EK VF 1.01 der Stadtgemeinde F�rstenfeld 

(ma§stabslos)

Im Rahmen der �nderung des �EK VF 1.01 der Stadtgemeinde 

F�rstenfeld wurde f�r das Planungsgebiet eine Anpassung der 

d�rflichen Entwicklungspotentiale an die naturr�umlichen und 

siedlungsstrukturellen Gegebenheiten festgelegt, sodass ein 

entsprechender L�ckenschluss zum bestehenden Siedlungsk�rper 

sowohl westlich als auch �stlich der L�cke erfolgen kann. 

Im �EK VF 1.01 wird das Planungsgebiet als Nr. W, Funktionsbereich 

ãAnpassung der Entwicklungsgrenzen Hofbergenweg-H�llerlÒ 

bezeichnet.

Das R�umliche Leitbild ist Teil des rk. �EK 1.00 (¤ 5). Der 

Geltungsbereich beschr�nkt sich lediglich auf die Eignungszone f�r 

Energieerzeugungs-anlage Photovoltaik (ãEntwicklungszone EVA-

Photovoltaik am EnergiewegÒ) in ¤ 5 (1)a sowie die Eignungszone f�r 

eine industriell-gewerbliche Entwicklung (ãBurgauer Stra§e / S7, 

Entwicklungszone 1Ò) in ¤ 5 (2)a. 

Zwischen diesen beiden Eignungszonen und dem vorliegenden 

Bebauungsplan gibt es keine Ber�hrungspunkte.

Festlegungen gem. Fl�chenwidmungsplan

Das Planungsgebiet ist gem. Fl�chenwidmungsplan 1.00 idgF der 

Stadtgemeinde F�rstenfeld als Bauland Ð Aufschlie§ungsgebiet 

(Aufschlie§ungsgebiet Nr. 59) der Kategorie Dorfgebiet (DO) mit einer 

Bebauungsdichte von 0,2-0,3 gem. ¤30 Abs. 1 Z. 7 StROG 2010 

festgelegt.

Gem�§ der Bebauungsplanzonierung ist die Erstellung eines 

Bebauungsplanes gem. ¤ 40 StROG 2010 idF LGBl. Nr. 73/2023

68/2025 erforderlich. 
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Auszug aus dem FWP 1.09 der Stadtgemeinde F�rstenfeld 

(ma§stabslos)

Auszug aus dem FWP 5.00 der Altgemeinde S�chau (ma§stabslos)

Fl�chen im Anschluss weisen folgende Widmungen auf

Norden: Land- und Forstwirtschaftlich genutztes Freiland (LF)

Osten: Dorfgebiet mit einer Bebauungsdichte von 0,2Ð0,3

S�den: Land- und Forstwirtschaftlich genutztes Freiland (LF),

daran anschlie§end Verkehrsfl�che des Hofberg

Weges

Westen: unbebaute Verkehrsfl�che, daran anschlie§end 

Land- und Forstwirtschaftlich genutztes Freiland (LF),

daran anschlie§end Wohnen Allgemein mit einer

Bebauungsdichte von 0,2-0,4

Als Aufschlie§ungserfordernisse sind festgelegt: 

¥ (2) Verkehrstechnische Erschlie§ung:

Sicherstellung verkehrstechnischer Ma§nahmen zur 

Anbindung bzw. Anpassung des Planungsgebietes an das 

Stra§ennetz in Abstimmung dem Landesstra§enverwalter. 

Erforderlichenfalls ist �ber Aufforderung des Landes-
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stra§enverwalters ein Leistungsf�higkeitsnachweis vorzu-

legen sowie eine Zustimmung f�r alle Bauten innerhalb des 

15m Bauverbotsbereiches neben der Landesstra§e 

einzuholen.

¥ (3) Parzellierung, Grenz�nderung:

Sicherstellung von nach Form und Gr�§e zweckm�§ig 

gestaltenden Baugrundst�cken auf der Grundlage eines 

Bebauungsplanes und entsprechenden Parzellierung bzw. 

Grenz�nderung

¥ (7) Bodenmechanische Festigeit (Untersuchung 

Boden/Untergrund/Standfestigkeit):

Sicherstellung der bodenmechanischen Voraussetzungen 

auf Grundlage einer bodenmechanischen Untersuchung

¥ (8) Geregelte Oberfl�chenentsorgung:

Sicherstellung von Ma§nahmen zur geregelten Ober-

fl�chenentw�sserung auf Grundlage einer wasserbau-

technischen Gesamtbetrachtung

Als zu ber�cksichtigende �ffentliche Interessen sind festgelegt: 

¥ Erhaltung des Orts- und Landschaftsbildes 

¥ Ber�cksichtigung der naturr�umlichen Gegebenheiten

¥ Geordnete und fl�chensparende Bebauungsweise

¥ Festlegung von Dachformen

¥ Herstellung von Baulandvoraussetzungen �ber einen 

Bebauungsplan

3. Erl�uterungen in Bezug auf die Festlegungen 

gem. Verordnungswortlaut

Zu ¤ 1 Rechtsgrundlage

Die Planungsgrundlage bildet der geltende Fl�chenwidmungsplan 1.0 

(VF 1.09) der Stadtgemeinde F�rstenfeld.

Zu ¤ 2 Geltungsbereich | zeichnerische Darstellung

Der Geltungsbereich umfasst Teilfl�chen der GSt. Nr. 584/1 und 585 

in der KG 62245 Stadtbergen, im Fl�chenausma§ von rd. 5.100 m2, auf 

Grundlage der Katastermappe und Lage- und H�henvermessung, GZ: 

13751/21, verfasst von Permann & Schmaldienst Vermessung ZT 

GmbH. 
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Zu ¤ 3 Festlegungen gem. Fl�chenwidmungsplan

Das Planungsgebiet ist gem. Fl�chenwidmungsplan 1.00 idgF der 

Stadtgemeinde F�rstenfeld als Bauland Ð Aufschlie§ungsgebiet 

(Aufschlie§ungsgebiet Nr. 59) der Kategorie Dorfgebiet (DO) mit einer 

Bebauungsdichte von 0,2-0,3 gem. ¤ 30 Abs. 1 Z. 7 StROG 2010 

festgelegt.

Gem�§ der Bebauungsplanzonierung ist die Erstellung eines 

Bebauungsplanes gem. ¤ 40 StROG 2010 idF LGBl. Nr. 73/2023

68/2025 erforderlich. 

Zu den Aufschlie§ungserfordernissen und den im Rahmen eines 

Bebauungsplanes zu regelnden �ffentlichen Interessen wird auf ¤ 3 der 

Verordnung verwiesen.

Zu ¤ 4 Einschr�nkungen

Boden und Untergrund

F�r das gegenst�ndliche Planungsgebiet liegt ein Geotechnisches 

Gutachten, verfasst von Lugitsch & Partner ZT GmbH vom 01.02.2022, 

vor. Vorgaben zur Gr�ndung von Geb�uden sowie zur Oberfl�chen-

entw�sserung sind gem. zitiertem Gutachten im Zuge der nachfolgen-

den Individualverfahren umzusetzen.

[É] Wegen der fehlenden Verdichtbarkeit ist aber insbesondere 

bei dynamischen Belastungen etwa auf Verkehrs- und 

Parkfla !chen ein entsprechender Bodenaustausch bis in eine 

Tiefe von 0,6m notwendig. Verkehrswege sind RVS 03.08.63 

auszuf�hren. Hochbaugr�ndungen, au§er von Leichtbauten, 

sollten fl�chig errichtet werden, wobei auch hier ein 

Bodenaustausch von rund 30cm unterhalb der 

Fundamentplatte vorgenommen werden sollte. Als 

Austauschmaterial sollte gut verdichtbares Bruchmaterial 

herangezogen werden, welches auf einem Trennvlies 

aufgebracht wird. Eine frostsichere Tiefe sollte mit den 

Fundamenten in jedem Fall erreicht werden.

Ð Zit. Geotechnisches Gutachten, verfasst von Lugitsch & 

Partner ZT GmbH vom 01.02.2022

Waldfl�chen Baumbestand

F�r die westliche Teilfl�che des Planungsgebietes, im Grenzbereich zu 

GSt.-Nr. 270/1 der KG 62226 Kohlgraben, ist eine Rodungsbewilligung 

zu erwirken.
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Laut Kataster ist eine Teilfl�che des Planungsgebietes als mit dem 

Nutzungssymbol Wald gekennzeichnet. F�r die den betroffenen 

Waldfl�chen Baumbestand ist vor Umsetzung der Bebauung um 

Rodungsbewilligung anzusuchen. Dies gilt insbesondere f�r den 

Zufahrtsbereich (Verkehrsfl�che), ebenso f�r die Baufelder 5 und 6.

Zu ¤ 5 Baupl�tze und Baufelder

Das Planungsgebiet besteht zum Zeitpunkt der Bebauungsplanung 

aus Teilfl�chen zweier Grundst�cke, die optional im Rahmen eines 

Grenzbereinigungsverfahrens zu einem eigenen Grundst�ck heraus-

geteilt werden k�nnen.

Das Planungsgebiet kann gem�§ der festgelegten Teilungslinien in der 

zeichnerischen Darstellung (Rechtsplan) viergeteilt werden. Es ist eine 

Einteilung in 3 Baupl�tze m�glich.

Teilungen und Vereinigungen sind im Bereich der Zufahrt bzw. der 

Verkehrsfl�che, sowie Abtretungen zur Herstellung von Stra§engrund-

st�cken zul�ssig.

Das Baufeld Nr. 7 ist f�r die Errichtung der Verkehrsfl�che vorgesehen. 

Eine Bebauung ist nicht zul�ssig.

Zu ¤ 6 Bebauungsweise, Bebauungsdichte, Bebauungsgrad und

Bodenversiegelung

F�r das Planungsgebiet wird eine offene und gekuppelte Bauweise 

festgelegt.

F�r das Planungsgebiet wird der im Fl�chenwidmungsplan 1.00 

angegebene obere Grenzwert der Bebauungsdichte von 0,3 gem�§ 

¤ 41 (1) Z.2 lit. Stmk. ROG 2010 erh�ht.

Gem�§ ¤ 3 der Bebauungsdichteverordnung 1993 k�nnen die im 

Fl�chenwidmungsplan angegebenen H�chstwerte der Bebauungs-

dichte f�r Festsetzungen in einem Bebauungsplan bei Vorliegen von 

Gr�nden der Verkehrserschlie§ung einschlie§lich der Vorsorge f�r den 

ruhenden Verkehr �berschritten werden. Dies gilt f�r den Fall einer 

Teilung, da ein Teil des Planungsgebietes (Baufeld Nr. 7) im Umfang 

von rd. 540 m2 als Verkehrsfl�che vorgesehen ist.

Das Planungsgebiet weist eine Gesamtfl�che von ca. 5.100 m2 auf. Bei 

einer max. zul�ssigen Bebauungsdichte von 0,3 entspricht das ca. 

1.530 m2 BGF gem. Bebauungsdichte-VO idgF. 

Nach Abzug der rd. 540 m2, welche f�r die Verkehrserschlie§ung 

vorgesehen sind, bleibt eine Bauplatzfl�che von 4.560 m2.
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Um die max. zul�ssigen 1.530 m2 BGF konsumieren zu k�nnen, w�re

die max. zul�ssige Dichte auf 0,34 zu erh�hen. Da im Rahmen des 

verkehrsplanerischen Projektes zur Herstellung der Zufahrt 

Grundabtretungen ins �ffentliche Gut absehbar sind wird die 

Bebauungsdichte vorsorglich mit 0,35 festgelegt.

Angestrebt wird eine st�dtebauliche Struktur, die dem Stra§en-, Orts-

und Landschaftsbild entspricht, ebenso wie st�dtebaulichen 

Kennwerte in Bezug auf Geb�udeh�he, L�ngserstreckung, L�ngen-

Breitenverh�ltnis etc. 

Bei Grundst�cksabtretungen in das �ffentliche Gut ist eine Erh�hung 

der Bebauungsdichte im entsprechenden Ausma§ der Abtretung im 

Planungsgebiet m�glich (dichtem�§ige Kompensation). In diesem Fall

ist eine Abstimmung zwischen Projektwerber und Stra§enbetreiber 

vorzunehmen und ggf. vertraglich zu vereinbaren.

Der untere Grenzwert des im FWP 1.0 mit 0,2Ð0,3 festgelegten 

Bebauungsdichterahmens wird im Bebauungsplan nicht weiter 

geregelt. Unterschreitungen der Mindestbebauungsdichte werden in 

¤ 4 der Bebauungsdichteverordnung erm�glicht, die Festsetzungen in 

einem Bebauungsplan nicht regelt.

Die Ermittlung der Bebauungsdichte erfolgt nach den Bestimmungen 

der Bebauungsdichteverordnung 1993 idgF.

Der Bebauungsgrad (¤ 4 Z. 17 Stmk. BauG) wird mit max. 0,45 

bezogen auf den jeweiligen Bauplatz festgelegt. Dieser Wert 

begr�ndet sich insbesondere aufgrund des klar strukturierten 

Zufahrtsbereiches und der gro§fl�chigen Freibereiche. Bodenver-

siegelung bedeutet, dass der Boden luft- und wasserdicht abgedeckt 

wird (inkl. Bebauung), wodurch Regenwasser nicth oder nur unter 

erschwerten Bedingungen versickern kann. Dahingehend begr�ndet 

sich auch der Grad der der Bodenversiegelung mit max. 0,45.

Zu ¤ 7 Lage und Abst�nde

Die Bebauung und die damit in Verbindung stehende Erschlie§ungs-

funktion wird derart positioniert, dass verkehrstechnisch erforderliche 

Aufschlie§ungen auf wenige und vorzugsweise ebene Bereiche 

beschr�nkt werden. Die Ausrichtung der Bauk�rper orientiert sich am 

Gel�ndeverlauf und insbesondere am Ausblick in den S�d-Westen in 

Form von kleinteiligen bebaubaren Bereichen. 

Weiters wurde die Lage der bebaubaren Bereiche/Baupl�tze mit der 

Erschlie§ung abgestimmt. Durch die Baugrenzlinien wird eine 
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geordnete Bebauung angestrebt. Geplante Bauk�rper k�nnen 

innerhalb der Baugrenzlinien (vgl. ¤ 4 Z 10 Stmk. BauG) frei situiert 

werden. Untergeordnete Bauteile, wie in der Verordnung aufgelistet, 

k�nnen die Baugrenzlinien auch �berschreiten.

Zu ¤ 8 H�he der Geb�ude/Gescho§e

Die zul�ssige Lage der Geb�ude ist durch die Baufelder in der 

zeichnerischen Darstellung fixiert. Die Lage des H�henfestpunktes 

eines Projektes wird im Rahmen des Bauverfahrens gepr�ft. 

Die Gesamth�he stellt gem. ¤ 4 Z 33 Stmk. BauG 1995 den vertikalen 

Abstand zwischen dem tiefsten Punkt der Gel�ndeverschneidung 

(nat�rliches Gel�nde) mit der Au§enwandfl�che und der h�chsten 

Stelle des Bauwerkes (First) dar, wobei kleinvolumige Bauteile wie 

Rauchf�nge, Rohraufs�tze und dgl. unber�cksichtigt bleiben. 

Die maximale zul�ssige Gescho§anzahl wird auf allen Baupl�tzen mit 

max. 2 OG bzw. einer max. Gesamth�he von max. 9,50 m festgelegt.

Diese Planungsvorgaben stellen eine orts�bliche H�henentwicklung 

dar. Durch die H�henbeschr�nkung werden zu hohe und dominante 

Geb�udefronten verhindert.

Zu ¤ 9 Gestaltung und Dachform

Als gebietstypische Dachformen Dachform werden Satteld�cher im 

Bebauungsplan mit Dachneigungen zwischen 20¡Ð40¡ und 

Flachd�cher festgelegt. F�r untergeordnete und verbindende Bauteile 

des Hauptbauk�rpers, f�r PKW-Abstellfl�chen und f�r Nebengeb�ude 

sind Flachd�cher und flach geneigte D�cher mit Neigungen von max. 

10¡ zul�ssig. 

F�r Flachd�cher als Gr�nd�cher wird eine Vegetationsschicht in der 

H�he von mind. 10 cm angestrebt Der Anteil der Begr�nung soll 

mindestens 75% der jeweiligen Dachfl�che betragen.

Rote, rotbraune und graue bis anthrazitf�rbige D�cher, die auf 

angrenzenden Baupl�tzen bereits errichtet wurden f�gen sich in das 

bestehende Ortsbild ein. In den gleichen Farben k�nnen auch 

Metalld�cher (z.B. mit Stehfalzprofilen) ausgef�hrt werden.

Die Farbgebung und Materialwahl der Fassaden und D�cher ist 

grunds�tzlich auf das vorherrschende Stra§en-, Orts- und 

Landschaftsbild abzustimmen.

Das vorherrschende Stra§en-, Orts- und Landschaftsbild ist von 
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punktuellen Bebauungsstrukturen in vorwiegend offener, teilweise in 

gekuppelter Bauweise gepr�gt. Es kann unterschieden werden 

zwischen von der Stra§e abger�ckten alten Geh�ften in Form von 

traditionellen Drei- und Vierkanth�fen bzw. stra§enbegleitenden 

Einfamilienh�usern. Als Dachformen sind diverse Formen von 

Steild�chern (Sattel-, Walm- und Kr�ppelwalmdach) mit r�tlicher, 

rotbrauner und grauer Ziegel- und Eterniteindeckung vorherrschend.

Punktuell treten Pult- und Flachd�cher auf.

Das vorherrschende Stra§en-, Orts- und Landschaftsbild ist von 

verputzten Fassaden in �berwiegend dezenten und zur�ckhaltenden 

Farbt�nen (wei§, gr�ulich, beige, hellblau) gepr�gt. Vereinzelt treten 

orange und violette Fassadenfarben auf. Untergeordnete Bauteile oder 

Nebengeb�ude sowie �berdachte KfZ-Abstellpl�tze sind punktuell mit 

Holzelementen ausgef�hrt.

Unter dezenten Farben sind erdige, pastellige T�ne verstanden, wie 

gebrochene Wei§-, Beige- und Cremet�ne, helle Ocker- und 

Sandfarben sowie helle bis mittlere Graut�ne. Beispielhaft sind 

Farbt�ne aus der RAL 10xx- oder 70xx-Reihe. 

Grelle Farben wie orange, gelb, rot etc. sind bei Fassaden nicht 

zul�ssig. 

Um durch die Errichtung von Solar- und/oder PV-Anlagen negative 

Auswirkungen auf das Stra§en-, Orts- und Landschaftsbild zu 

verhindern, sind diese auf Satteld�chern dachhautparallel auszu-

f�hren. Eine Aufst�nderung von Solar- und/oder PV-Anlagen auf 

flachen oder flach geneigten �berdachungen ist von der Fassade 

zur�ckversetzt zul�ssig.

Zu ¤ 10 Sonstige Vorschriften zur Gestaltung

Siehe Verordnungswortlaut.

Zu ¤ 11 Verkehrserschlie§ung Ð �u§ere Erschlie§ung

Die Anbindung des gegenst�ndlichen Planungsgebietes erfolgt aus 

westlicher Richtung �ber die neu zu errichtende Abzweigung auf einer 

Teilfl�che des als Verkehrsfl�che gewidmeten GSt.-Nr. 270/1 der KG 

62226 Kohlgraben ausgehend vom Hofberg Weg. Entsprechende 

Zufahrtsbewilligungen (Nachweise, Servitute, etc.) sind im Zuge der 

nachfolgenden Individualverfahren vorzulegen.

F�r den neuen Kreuzungsbereich bei der Abzweigung vom Hofberg 

Weg wird auf die verkehrstechnische Planung Beurteilung des B�ros 
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DI Johann Rauer, Angerweg 108/10, 8283 Bad Blumau vom 

28.11.2025 verwiesen.

Festlegungen zu m�glichen Teilungen und/oder Abtretungen zu 

Herstellung von Stra§engrundst�cken werden in diesem Bebauungs-

plan nicht gemacht.

Eine Sekund�rzufahrt ist �ber GSt. 886 KG Stadtbergen (�ffentliches 

Gut) und weiterfolgend �ber GSt. 585 KG 62245 Stadtbergen (Haus 

H�llerl) zul�ssig. Entsprechende Zufahrtsbewilligungen (Nachweise, 

Servitute, etc.) sind im Zuge der nachfolgenden Individualverfahren 

vorzulegen.

Zu ¤ 12 Innere Erschlie§ung und ruhender Verkehr

Die Haupterschlie§ungsfl�che (Baufeld Nr. 7 lt. Bebauungsplan) f�hrt 

von der neu zu errichtenden Verkehrsfl�che auf GSt.-Nr. 270/1 KG 

62226 Kohlgraben, gem. der Projektierung verkehrstechnischen

Beurteilung durch das B�ro DI Johann Rauer, Angerweg 108/10, 8283 

Bad Blumau vom 28.11.2025, in das Planungsgebiet (in diesem 

Bereich eine Teilfl�che von GSt.-Nr. 585 KG 62245 Stadtbergen). 

Die Begrenzung der inneren Erschlie§ung ist in der zeichnerischen 

Darstellung festgelegt. Diese als Verkehrsfl�che zonierte Fl�che hat lt. 

Bebauungsplan eine Gr�§e von rd. 540 m2.

Im Planungsgebiet ist die erforderliche Anzahl der KfZ-Abstellpl�tze lt. 

den geltenden Bestimmungen des ¤ 89 Stmk. BauG idgF zu errichten.

Die Errichtung der PKW-Abstellpl�tze ist in hangintegrierten �ber-

dachten Fl�chen gem. zeichnerischer Darstellung vorgesehen. 

Geringf�gige Abweichungen (± 1,50 m) hiervon sind im Zuge der 

Projektausf�hrung m�glich.

Erg�nzende Wege f�r die nichtmotorisierte Erschlie§ung (zB. 

Hauszug�nge inkl. allf�lliger Treppenanlagen, Verbindungswege udgl.) 

k�nnen innerhalb der Baugrenzlinien und auch auf Freifl�chen errichtet 

werden. Ihre Festlegung ist im Bebauungsplan ist nicht zweckm�§ig.

Zu ¤ 13 Oberfl�chenentw�sserung

Betreffend der Oberfl�chenentw�sserung des gegenst�ndlichen 

Planungsgebietes wird festgehalten, dass die auf den Dachfl�chen 

anfallenden Niederschlagsw�sser entsprechend den Vorgaben eines

Entw�sserungsprojektes zur Verbringung gebracht werden muss. 

Jene Niederschlagsw�sser, die auf Verkehrs-, Park- und Manipu-

lations- oder sonstigen befestigten Fl�chen anfallen, und bei denen 
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eine Verschmutzung durch �l, Reifenabrieb udgl. nicht ausge-

schlossen werden kann, d�rfen nur nach entsprechender Reinigung 

unter Ausnutzung der oberen humosen Bodenschichten zur 

Versickerung gebracht werden. Auf die einschl�gigen Normen wird 

verwiesen. 

Aufgrund der �rtlichen Verh�ltnisse wurde das Aufschlie§ungs-

erfordernis der Erstellung eines Entw�sserungskonzeptes auf Basis 

einer wasserbautechnischen Gesamtbetrachtung festgelegt. 

Im Zuge der Konzepterstellung gilt es die Untergrundverh�ltnisse 

sowie etwaige auf die Liegenschaft einwirkenden Hangw�sser als 

auch Hangw�sser ausgehend vom Planungsgebiet zu ber�ck-

sichtigen. Eine Ableitung der Oberfl�chenw�sser aus dem Planungs-

gebiet in bestehende Entw�sserungsanlagen ist zul�ssig. 

Oberfl�chenw�sser und Dachw�sser sind getrennt von sonstigen 

Abw�ssern zu sammeln, zu reinigen und normgerecht gem. 

Oberfl�chenentw�sserungskonzept, verfasst von TDC-SKD GmbH

vom 25.09.2025, zu verbringen.

F�r das gegenst�ndliche Planungsgebiet liegt ein Geotechnisches 

Gutachten, verfasst von Lugitsch & Partner ZT GmbH vom 

01.02.2022, vor. Vorgaben zur Gr�ndung von Geb�uden sowie zur 

Oberfl�chenentw�sserung sind gem. zitiertem Gutachten im Zuge der 

nachfolgenden Individualverfahren umzusetzen.

[É] Wegen der geringen Durchl�ssigkeit des Bodens ist eine

Versickerung nicht m�glich und sollte auch aufgrund einer 

m�glichen Aktivierung von Scherfl�chen nicht angedacht 

werden. Ebenso ist darauf zu achten, dass �ber die geplanten 

Gew�sser (Naturbadeteich, Bach) keine ma§gebliche 

Versickerung stattfindet. Eine entsprechende Abdichtung mit 

Ton, Bentonit oder Folien ist daher erforderlich. 

Zu ber�cksichtigen ist auch die Erosionsempfindlichkeit der 

steilen B�schungen im S�den und Westen, weshalb darauf 

geachtet werden sollte, dass es zuk�nftig zu keinen 

konzentrierten Abfl�ssen von Hangwasser durch die 

Ver�nderung des Gel�des oder durch die Bebauung selbst 

kommt.

Ð Zit. Geotechnisches Gutachten, verfasst von Lugitsch & 

Partner ZT GmbH vom 01.02.2022

Zu ¤ 14 Technische Infrastruktur
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Siehe Verordnungswortlaut. Wesentlich ist, dass im Zuge der 

nachfolgenden Individualverfahren entsprechende Nachweise 

bez�glich des Baues und dem Betrieb von Leitungsf�hrungen von Ver-

und Entsorgungsleitungen (Leitungsrechte bzw. Servitute) vorgelegt 

werden. 

Zu ¤ 15 Einfriedungen und lebende Z�une

Einfriedungen sind zum Schutz des Stra§en-, Orts- und Landschafts-

bildes nur bis zu einer Gesamth�he von 1,5 m zul�ssig. Um eine Z�sur 

der Landschaft zu vermeiden sowie zur sozialen Kontrolle �ffentlicher 

R�ume, sind Z�une, mit Ausnahme von lebenden Z�unen (Hecken), in 

licht- und luftdurchl�ssiger Weise auszuf�hren.

Als Beispiele von licht- und luftdurchl�ssigen Einfriedungen gelten

Holzlatten-, Maschendraht-, Streckmetall- und Metallgewebez�une 

sowie Einstab- oder Doppelstabmattenz�une.

Zu ¤ 16 Baulanddurchgr�nung | Pflanz- und Erhaltungsgebote | 

Freifl�che

Der Gr�nstreifen entlang des Hohlweges soll m�glichst erhalten 

bleiben und liegt im Interesse der Bauwerberinnen. Der Abstand der 

Baufelder Nr. 5 und 6 wird entlang des Hohlweges auf 5 m erh�ht. 

Durch das Abr�cken der k�nftigen Bebauung kann der bestehende 

Geh�lzstreifen wirksamer gesch�tzt werden. Eine teilweise Entfernung 

kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Der Bereich der Zufahrt stellt eine Ausnahme dar, da hier die 

H�henunterschiede im Gel�nde im Rahmen eines verkehrs-

planerischen Projektes ausgeglichen werden m�ssen. Im Bereich der 

Zufahrt wird der Geh�lzstreifen unterbrochen und durch s�umende 

und behutsame Neupflanzungen erg�nzt. Die Baumkrone der 

Neupflanzungen bildet in ausgewachsenem Zustand k�nftig das Tor 

ins Projektareal.

Zur Erhaltung einer Verbindung der Gr�nstreifen f�r die Tierwelt 

(Kleintiere, Insekten etc.) soll im Rahmen eines verkehrstechnischen 

Projektes unterhalb der Einfahrt ein Korridor errichtet werden, �ber den 

die bodennahe Querung f�r die lokale Fauna m�glich ist.

Eine der �rtlichen Charakteristik angepasste Gr�ngestaltung und Be-

pflanzung wird angestrebt. Standortgerechte Geh�lze der heimischen 

Flora sind zu bevorzugen. In Hinblick auf die fortschreitenden Klima-

ver�nderungen, Starkregenereignisse in Verbindung mit l�ngeren 

Hitze- und Trockenperioden, wird die Verwendung von klimafitten 
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Baumarten empfohlen, die nachweislich gute Resistenzen gegen 

vorgenannte Umwelteinfl�sse aufweisen.

Durch eine Begr�nung von nicht bebauten Fl�chen soll die visuelle als 

auch die klimatische Qualit�t im Gebiet erh�ht werden. Die Begr�nung 

weist kleinklimatisch positive Effekte auf. Gr�nfl�chen sind zu 

gestalten, wobei diese in Form von o.g. standortgerechten heimischen 

Flora auszuf�hren sind. 

Durch die Festlegung der Mindestpflanzqualit�t soll sichergestellt 

werden, dass die Neupflanzungen zum einen ein gutes Anwachs-

potential haben, und zum anderen bereits zum Zeitpunkt der Pflanzung 

raumpr�genden Charakter und der Nutzung entsprechende Funktio-

nalit�t aufweisen. 

Im Falle von der Errichtung von Tiefgaragen ist im Rahmen von 

Individualverfahren ist eine ausreichende �bersch�ttung zur 

wirksamen Bepflanzung nachzuweisen.

Der Ausschluss der Errichtung von Solar- und Photovoltaikanlagen als 

Freifl�chenanlagen im Wohnbauland stellt die Vermeidung einer 

Unternutzung des Baulandes (schonender Umgang mit der Ressource 

Boden) sowie eine Fragmentierung des Siedlungsk�rpers durch 

Fl�chenanlagen zwischen Geb�uden sicher. Solar- und Photovoltaik-

anlagen sollen als zweite Nutzungsebene priorit�r auf Dach- und 

Geb�udeoberfl�chen errichtet werden.

Die Festlegungen f�r die die Errichtung von Solar- und/oder PV-

Anlagen zielen auf eine behutsame optische Einf�gung derartiger 

Anlagen und um negative Auswirkungen auf das Stra§en-, Orts- und 

Landschaftsbild zu verhindern. Daher sind diese auf Satteld�chern 

dachhautparallel auszuf�hren. Aufst�nderungen auf Flachd�cher 

m�ssen von der Fassade zur�ckversetzt sein.

Zu ¤ 17 Gel�ndever�nderungen

Das Planungsgebiet gestaltet sich nach S�dosten abfallend. Demnach 

sind Gel�ndever�nderungen erforderlich (in Form eines Gel�nde-

ausgleiches bzw. in Form einer begr�nten B�schung). 

Dieser Gel�ndeausgleich erfordert auf dem gegenst�ndlichen 

Planungsgebiet grunds�tzlich keine St�tzbauwerke. Sollten im 

Rahmen der Projektierung St�tzbauwerke erforderlich sein ist eine 

H�he von max. 1,5 m zul�ssig. Steinschlichtungen aus 

grobschl�chtigem Material (z.B. Flussbausteine) sind nicht zul�ssig. Es 

wird angestrebt, dass sich die zuk�nftige Bebauung an das nat�rliche 

Gel�nde anpasst und sich so in das Landschaftsbild einf�gt.
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Zu ¤ 18 Rechtskraft

Nach einer sechsw�chigen Anh�rung der Eigent�mer der im 

Planungsgebiet liegenden und daran angrenzenden Grundst�cke 

sowie der Abteilung 13 des Amtes der Steierm�rkischen 

Landesregierung hat der Gemeinderat �ber allf�llige Einwendungen 

und Stellungnahmen zum Bebauungsplan befunden. Im Anschluss 

wurde der Bebauungsplan beschlossen.

Die Verordnung tritt gem. der Bestimmungen des StROG 2010 und der 

Stmk. Gemeindeordnung 1967 i.d.F. mit dem auf den Ablauf der 

Kundmachungsfrist folgenden Tag in Rechtskraft.
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Fotos des Planungsgebietes

Blick vom Planungsgebiet Richtung S�den | Quelle: Nussm�ller 

Architekten

Blick Richtung Haus H�llerl im Osten | Quelle: Nussm�ller Architekten
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ãNeuer KreuzungsbereichÒ Hofberg Weg Blickrichtung Osten | Quelle: 

Nussm�ller Architekten

ãNeuer KreuzungsbereichÒ Hofberg Weg Blickrichtung Richtung 

Norden | Quelle: Nussm�ller Architekten
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Modellfoto

Arbeitsmodell Hofberg Resort | Quelle: Nussm�ller Architekten
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Zeichnerische Darstellung

1. Rechtsplan Ð Anh�rung Beschluss

verfasst von Nussm�ller Architekten ZT GmbH

vom 01.12.2025

2. Gestaltungskonzept Ð Anh�rung Beschluss

verfasst von Nussm�ller Architekten ZT GmbH

vom 01.12.2025
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Anlagen

1. Auszug digitale Katastermappe

2. Geotechnisches Gutachten, verfasst von Lugitsch & Partner 

ZT GmbH vom 01.02.2022

3. Lage- und H�henvermessung, GZ: 13751/21, verfasst von 

Permann & Schmaldienst Vermessung ZT GmbH 

4. Gutachten zur Oberfl�chenentw�sserung, verfasst von TDC-

SKD Gmbh vom 25.09.2025

5. Verkehrstechnische Beurteilung, verfasst von Ingenieurb�ro 

DI Johann Rauer GmbH, Angerweg 108/10, 8283 Bad 

Blumau, vom 28.11.2025
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1 Bauvorhaben und Geländeverhältnisse 
 
Auf Teilen der Grundstücke 585 und 584/1; KG Stadtbergen (62245), soll ein 
Tourismusresort errichtet werden. Aus diesem Grund wurde die Lugitsch & Partner ZT 
GmbH beauftragt, den Boden vor Ort auf seine diesbezügliche Eignung, im Rahmen des 
Raumordnungsverfahrens, zu untersuchen. 

Das Grundstück liegt östlich der Stadt Fürstenfeld, nahe dem Gipfel eines Hügels, 
welcher nach Süden hin zum Grundstück mit rund 12% flach abfällt und nach Norden hin 
eine scharfe Abbruchkante aufweist. Bisher wurde die Fläche augenscheinlich als Wiese 
genutzt. 
Zur südlich angrenzenden Straße und zu einem im Westen angrenzenden Zufahrtsweg 

hin, ist das Gelände jeweils steil geböscht.  
 

 
Abbildung 1:Projektgebiet (GIS Steiermark)  

 
Abbildung 2: Geländeschnitt entlang der Nord-Süd Achse des Grundstücks (ALS, GIS Steiermark) 
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Abbildung 3: Lage Geländeschnitt (GIS Steiermark) 

 
In der Geländeschummerung, aber auch im Gelände selbst, lassen sich Strukturen 
erkennen, die sich aufgrund ihrer Form unter anderem vergangenen gravitativen 

Hangbewegungen zuschreiben lassen. Eine menschengemachte Ursache ist ebenfalls 
denkbar. Der vorgefundene steife bis halbfeste Lehm ist fast ohne 
Schichtwasserzutritte.Die tiefe Lage der vorgefundenen, wasserdurchlässigeren 
Sandschicht auf -3,6m, in welcher sich ein hoher Porenwasserdruck aufbauen 
könnt,lassen jedenfalls eine aktuelle Gefährdung durch Rutschbewegungen 

unwahrscheinlich erscheinen. Da die Geländestrukturen laut der 
Grundstückseigentümerin und Anrainerin in dieser Form seit Gedenken unverändert 
existieren und die bestehende Bebauung des Grundstücks augenscheintlich keine Risse 
oder Schiefstellungen aufweise und dem Verfasser auch keine anderslautenden 
Erkenntnisse vorliegen erscheinen weitergehende Erkundungen diesbezüglich nicht 

nötig. 
 
Diese Annahme wird auch vom Baumbewuchs, auf den im Süden und Westen 
vorhandenen steilen Böschungen unterstützt. Ein ausgeprägter Säbelwuchs oder eine 
auffällige Schiefstellung konnte nur in Einzelfällen festgestellt werden. 

Eine offensichtliche Scherfläche wurde auch in Schurf 2, welcher direkt auf der 
auffälligsten Struktur ausgehoben wurde, nicht entdeckt.  
 
Die Abbildung auf der umliegenden Seite zeigt die gegenständlichen Geländestrukturen 
in der Geländeschummerung. 
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Abbildung 4: Geländestrukturen in der Geländeschummerung 

 

2 Datengrundlagen und Unterlagen 
Es werden folgende Unterlagen verwendet: 

 

· Geodaten, GIS Steiermark, Jänner 2022 

· GEOFAST-Karte, 166-Fürstenfeld, Geologische Bundesanstalt, Stand: 2015 

· 4 Baggerschürfe im Jänner 2022 

· Handbuch der Baugeologie und Geotechnik; 2017; Wolfgang Dachroth; 4. Auflage 

· Grundbau Taschenbuch Teil 1-3; 2017; Karl Josef Witt; 8. Ausgabe 

· ÖNORM EN ISO 14688-1: 2020 12 01; Geotechnische Erkundung und Untersuchung - 
Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden - Teil 1: Benennung und 
Beschreibung 

· Planunterlagen �Hofberg Resort Concept�, Dezember 2021 

· ÖNORM B 1998-1: Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben � Teil 1: 
Grundlagen, Erdbebeneinwirkungen und Regeln für Hochbauten. Nationale Festlegungen zu 
ÖNORM EN 1998-1 und nationale Erläuterungen 

· ÖNORM EN 1998-1: Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben � Teil 1: 
Grundlagen, Erdbebeneinwirkungen und Regeln für Hochbauten. 
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3 Untergrundverhältnisse 

3.1 Geologie 

Laut der geologischen Karte stellt sich die örtliche Geologie folgendermaßen dar: 

 

 

 

 
Abbildung 5: Örtliche Geologie, GEOFAST-Karte 166-Fürstenfeld; Geologische Bundesanstalt; 
2015 

 
Der anzutreffende Boden bildet sich demnach aus feinkörnigen neogenen Sedimenten 
des pannonischen Meeres. Die nördlich liegende Abbruchkante stellt den Beginn einer 
großflächigen Rutschung dar. 

 
In der Österreichischen Bodenkarte (eBod) wird für das Gebiet Kulturrohboden mit 
geringer Durchlässigkeit ausgewiesen. Zur Hügelkuppe hin ist die Durchlässigkeit in der 
Karte wiederum als hoch verzeichnet.  
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3.2 Untergrunderkundung 

Zur Erkundung des Untergrundes wurden am 20.01.2022 insgesamt vier Baggerschürfe 
verteilt über das Projektgebiet ausgehoben. 
Es wurde jeweils ein sehr ähnlicher Bodenaufbau vorgefunden: 

 
Unter einer rund 30cm starken, gering ausgeprägten Humusschicht wurden bis 4m Tiefe 
mehrheitlich steifer bis halbfester Lehm angetroffen. Teilweise sind geringe Mengen Kies 
und Lignit eingelagert. 
 

In Schurf 3 wurde in einer Tiefe von rund 3,6m eine geringe Menge Schichtwasser 
angetroffen. In Schurf 2 wurde ein höherer Sandgehalt im Lehm festgestellt und in den 
Schürfen 3 und 2 wurden ab rund 3,6m Tiefe überwiegend sandige Schichten (lehmiger 
Sand) gefunden. 
 

Aufgrund der geplanten Bebauung ist jedenfalls davon auszugehen, dass nur die 
oberflächennahen Bodenschichten von Relevanz sind. 
 
Auf eine detaillierte Beschreibung der Schichtfolge wird aufgrund des allgemein sehr 
ähnlichen Schichtaufbaus und der Irrelevanz für das geplante Bauvorhaben verzichtet. 

 
Die ungefähre Lage der einzelnen Erkundungsschürfe kann der nachfolgenden 
Abbildung entnommen werden: 
 

 
Abbildung 6: Lage der Erkundungsschürfe 

3.3 Wasser 

Schichtwasser wurde in sehr geringen Mengen in Schurf 3 angetroffen. Die Erkundungen 
wurden jedoch in einer niederschlagsarmen Zeit durchgeführt. 

Nach Perioden mit hohem Niederschlag kann es im vorliegenden Boden üblicherweise 
zu strähnenartigen Schichtwasserabflüssen kommen.  

S4 

S1 

S3 

S2 
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Vernässungen auf der Wiese konnten anhand der vorhandenen Vegetation 
augenscheinlich keine gefunden werden. Auch in den Luftbildern der verschiedenen 

Befliegungsperioden konnten solche nicht entdeckt werden. 

3.4 Bodenkennwerte 

Für bodenmechanische Bemessungen können erfahrungsgemäß mindestens folgende 
Bodenkennwerte angesetzt werden: 
Oberflächennahe Lehme (bis etwa 3m Tiefe):  ! = 20,0 kN/m³ 
       !' = 9,5 kN/m³ 

" = 25 °  

       c = 3 kN/m² 
       Es = 8-10 MN/m² 
       k = 1*10-7 m/s 
 
Der angetroffene Boden kann, abgesehen von der Humusschicht (Bodenklasse 1), der 

Bodenklasse 4 zugeordnet werden. 
Es handelt sich augenscheinlich um natürlich gewachsenen Boden ohne organoleptische 
Auffälligkeiten. 
 

3.5 Erdbeben 

Fürstenfeld liegt laut ÖNORM B 1998-1 in der Erdbebenzone 0 mit einer 
Referenzbodenbeschleunigung von 0,35m/s² und der vorhandene Untergrund ist der 

Bodenklasse C zuzuordnen. 
 

4 Beurteilung der vorgefundenen Untergrundverhältnisse im 
Hinblick auf die geplante Bebauung 

Es wird davon ausgegangen, dass die geplanten Bauten analog dem übermittelten 
Lageplan vergleichsweise leichte, eingeschossige Bauten sind.  
Der vorgefundene Boden kann die von der geplanten Bebauung eingebrachten Lasten 
abtragen. Wegen der fehlenden Verdichtbarkeit ist aber insbesondere bei dynamischen 
Belastungen etwa auf Verkehrs- und Parkflächen ein entsprechender Bodenaustausch 

bis in eine Tiefe von 0,6m notwendig. Verkehrswege sind RVS 03.08.63 auszuführen. 
Hochbaugründungen, außer von Leichtbauten, sollten flächig errichtet werden, wobei 
auch hier ein Bodenaustausch von rund 30cm unterhalb der Fundamentplatte 
vorgenommen werden sollte. Als Austauschmaterial sollte gut verdichtbares 
Bruchmaterial herangezogen werden, welches auf einem Trennvlies aufgebracht wird. 

Eine frostsichere Tiefe sollte mit den Fundamenten in jedem Fall erreicht werden. 
 
Wegen der geringen Durchlässigkeit des Bodens ist eine Versickerung nicht möglich 
und sollte auch aufgrund einer möglichen Aktivierung von Scherflächen nicht angedacht 
werden. Ebenso ist darauf zu achten, dass über die geplanten Gewässer 

(Naturbadeteich, Bach) keine maßgebliche Versickerung stattfindet. Eine 
entsprechende Abdichtung mit Ton, Bentonit oder Folien ist daher erforderlich. 
 
Zu berücksichtigen ist auch die Erosionsempfindlichkeit der steilen Böschungen im 
Süden und Westen, weshalb darauf geachtet werden sollte, dass es zukünftig zu keinen 

konzentrierten Abflüssen von Hangwasser durch die Veränderung des Geländes oder 
durch die Bebauung selbst kommt. 
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Sollten Baugruben erforderlich sein, können diese bis 1,5m Tiefe mit 60° geböscht 
werden, wenn im Bereich der Böschung kein Sand- oder Kieslinsen vorhanden sind. 

Bei tieferen Baugruben ist mit einer Fachkundigen Person Rücksprache zu halten. 
 
Da die Erkundungen punktuell durchgeführt wurden, kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass stellenweise ein anderer Boden als beschrieben angetroffen wird. In diesem Fall ist 
ebenfalls eine fachkundige Auskunftsperson beizuziehen.  

Bei einer von den vorliegenden Plänen in wesentlichen Belangen abweichenden 
Bebauung gilt dieser Umstand ebenso. 
 
Graz, am 02.02.2022 



 
 

Fotodokumentation der Bodenschürfe: 
 
Schurf 1: 

 



 

 

Schurf 2: 
 

 



 

 

 
 

 
  



 

 

Schurf 3: 
 

 
 



 

 

 
 
  



 

 

Schurf 4: 
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1 Allgemeine Grundlagen 

1.1 Vorbemerkungen 

1.1.1 Bezeichnung des Bauvorhabens 

Bebauungsplan "Hofberg Resort" (Höllergründe) 

auf Teilflächen der Grundstücke Nr.584/1 und 585,  
beide KG Stadtbergen 

1.1.2 Auftraggeber 

Stadtgemeinde Fürstenfeld 

Augustinerplatz 1 

8280 Fürstenfeld 

1.1.3 Projektant 

TDC-SKD GmbH 

Grüne Lagune 1 

8350 Fehring 

1.2 Motivation und Ziel des Projekts 

Für die Bebauung �Hofberg Resort� (Höllergründe) auf den Teilflächen der 
Grundstücke Nr. 584/1 und Nr. 585, beide KG Stadtbergen, liegt seitens der 
Nussmüller Architekten ZT GmbH ein Entwurf des Bebauungsplans mit Über-
mittlungsstand vom 22.09.2025 vor. 

Zur Umsetzung des Bebauungsplans ist die Erstellung eines Oberflächenent-
wässerungskonzeptes zur Regenwasserbewirtschaftung erforderlich. Dieses 
Konzept untersucht mögliche Gefährdungen des Projektgebietes in Bezug auf: 

· Hangwasser (Hinterlandentwässerung) 
· Hochwasser 
· Grundwasser 
· Hangrutschungen 

Darüber hinaus werden Maßnahmen zur Oberflächenentwässerung, insbeson-
dere im Zusammenhang mit der Befestigung von Flächen, unter Berücksichti-
gung der Empfehlungen zur angepassten Niederschlagswasserbewirtschaf-
tung des Landes Steiermark vorgeschlagen. 

Für die Beurteilung möglicher Gefährdungen sowie zur Auswahl geeigneter 
Maßnahmen werden digitale Fachinformationssysteme und Geodatenbanken 
wie GIS-Land Steiermark, eHYD, eHORA und weitere herangezogen. 

Ziel des Oberflächenentwässerungskonzeptes ist die Erhebung des Ist-Zu-
standes (bestehende Anlagen und potenzielle Gefährdungen) sowie die Aus-
arbeitung geeigneter Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Ableitung und Be-
wirtschaftung der Niederschlagswässer aus dem Projektgebiet.  
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1.3 Verwendet Unterlagen, Grundlagen 

Ø Entwurf, Bauungsplan �Hofberg Resort� (Höllergründe), Rechtsplan und 
Gestaltungskonzept, Nussmüller Architekten ZT GmbH vom 22.09.2025 

Ø Bodenbegutachtung, Höllerl Resort, Lugitsch & Partner ZT GmbH vom 
01.02.2022 

Ø Vermessung durch die Permann & Schmaldienst Vermessung ZT GmbH 

Ø Niederschlagswasser-Bewirtschaftungskonzept 2023 vom Oktober 2023,  
Steiermärkische Landesregierung 

Ø Leitfaden für Oberflächenentwässerung Version 2.1 vom August 2017, 
Steiermärkische Landesregierung 

Ø eHYD � Hydrographischer Dienst Österreich  

Ø geoland.at � Österreichische Länder bzw. Ämter der Landesregierung 

Ø GIS-Daten Land Steiermark 

Ø Kataster aus dem BEV (Stand 01.04.2025) 

Ø ÖWAV-Regelblatt 11:  Richtlinien für die abwassertechnische Berechnung  
und Dimensionierung von Abwasserkanälen,  
Wien 2009 

Ø ÖWAV-Regelblatt 35:  Einleitung von Niederschlagswasser in  

Oberflächengewässer, Wien 2019 

Ø ÖWAV-Regelblatt 45:  Oberflächenentwässerung durch Versickerung  

in den Untergrund, Wien 2015 

Ø ÖNORM B2506-1:  Regenwasser - Sickeranlagen für Abläufe von  

Dachflächen und befestigten Flächen,  
Ausgabe: 2013-08-01 

Ø DWA-A 118:   Bewertung der hydraulischen Leistungsfähigkeit  

von Entwässerungssystemen, Januar 2024 
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1.4 Ortsangabe 

Ø Politischer Bezirk:  Hartberg-Fürstenfeld 

Ø Gemeinde:   Fürstenfeld 

Ø Katastralgemeinde:  Stadtbergen (62245) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: ÖK-Karte (GIS STMK) 

2 Beschreibung der gegebenen Verhältnisse 

2.1 Örtliche Beschreibung des Projektgebietes 

Das Projektgebiet liegt rund 3,2 km nordwestlich des Ortskerns von Fürsten-
feld und befindet sich nördlich des Hofbergwegs, über welchen die Erschlie-
ßung erfolgt. 

Die Oberflächenentwässerung des Projektgebiets erfolgt in den bestehenden 
Straßengraben entlang des Hofbergwegs. Dieser entwässert über einen 
Durchlasses DN500 (Querung Hofbergweg) in den Julertalergraben. 

Das Projektgebiet liegt auf den Teilflächen der Grundstücke Nr. 585 und Nr. 
584/1, beide KG Stadtbergen (Katasterstand 01.04.2025). 
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Abbildung 2: Luftbild örtliche Beschreibung (GIS STMK)  

Das Projektgebiet befindet sich in Hanglage mit einer durchschnittlichen  
Geländeneigung von rund 13% in südöstlicher Richtung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Umgebungskarte, Profil (geoland.at) 
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Abbildung 4: Profildarstellung, Profil 1 (GIS STMK) 

2.2 Beschreibung der bestehenden Anlagen 

Südlich des Projektgebiets verläuft entlang des Hofbergwegs ein bestehender 
Straßengraben. Dieser entwässert über einen Durchlasses DN500 (Querung 
Hofbergweg) in den Julertalergraben (Vorfluter). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Lage bestehende Anlagen 
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2.2.1 WIS � Rechtliche Anlagen 

Laut GIS Steiermark befinden sich erst ab einer Entfernung von rund 400 m 
zum Projektgebiet ein Speicherbecken, eine Entnahmequelle sowie zwei auf-
gelassene häusliche Kläranlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: Übersichtskarte, WIS � Rechtliche Anlagen (GIS STMK)  

2.3 Untergrundverhältnisse, Grundwasser 

Für das Projektgebiet liegt eine Bodenbegutachtung der Lugitsch & Partner ZT 
GmbH vom 01.02.2022 vor. Im Rahmen des Gutachtens wurden insgesamt 
vier Erkundungsschürfe hergestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7: Lage der Erkundungsschürfe, Bodenbegutachtung, Lugitsch & Partner ZT GmbH  
                     vom 01.02.2022 
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Im Gutachten wird darauf hingewiesen, dass die Untersuchungen in einer nie-
derschlagsarmen Zeit durchgeführt wurden. 

Bei Schurf 3 konnte in einer Tiefe von rund 3,6 m eine geringe Menge Schicht-
wasser festgestellt werden. Grundwasser wurde hingegen nicht angetroffen. 
Daraus wird abgeleitet, dass bis in eine Tiefe von rund 3,6 m kein Grundwas-
servorkommen vorhanden ist. 

Zur Sickerfähigkeit des Untergrundes wird im Gutachten festgehalten: 

�Wegen der geringen Durchlässigkeit des Bodens ist eine Versickerung nicht 
möglich und sollte auch aufgrund einer möglichen Aktivierung von Scherflä-
chen nicht angedacht werden. Ebenso ist darauf zu achten, dass über die ge-
planten Gewässer (Naturbadeteich, Bach) keine maßgebliche Versickerung 
stattfindet. Eine entsprechende Abdichtung mit Ton, Bentonit oder Folien ist 
daher erforderlich.� 

Darüber hinaus wird auf die Erosionsempfindlichkeit der steilen Böschungen 
im Süden und Westen hingewiesen: 

�Zu berücksichtigen ist auch die Erosionsempfindlichkeit der steilen Böschun-
gen im Süden und Westen, weshalb darauf geachtet werden sollte, dass es 
zukünftig zu keinen konzentrierten Abflüssen von Hangwasser durch die Ver-
änderung des Geländes oder durch die Bebauung selbst kommt.� 

Aufgrund der im Gutachten angeführten Untergrundverhältnisse wird ein 
System mit Retention und gedrosselter Ableitung vorgeschlagen. 

2.4 Hangwasser � Hinterlandentwässerung 

Laut Fließpfadkarte und Hangwasserkarten (N30 und N100) aus dem GIS 
� Steiermark ist mit keiner Gefährdung durch Hangwasser zu rechnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 8: Übersichtskarte, Fließpfadkarte und Hangwasserkarte N30 (GIS STMK)  
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Projektgebiet  

2.5 Hochwasser 

Laut den Daten des GIS Steiermark besteht für das Projektgebiet keine Ge-
fährdung durch Hochwasser. Das Gebiet liegt auf einer Höhenlage von min-
destens 360 m ü. A. 

Die Verschneidung der Überflutungsflächen mit dem Geländemodell des GIS 
Steiermark ergibt für das HQ100-Hochwasserereignis der Feistritz eine Was-
serspiegelhöhe von rund 265 m ü. A. Das Projektgebiet befindet sich somit 
etwa 95 m oberhalb des HQ100-Wasserspiegels. 

Aufgrund der Höhendifferenz von rund 95 m zum HQ100-Wasserspiegel 
ist für das Projektgebiet mit keiner Hochwassergefährdung durch die 
Feistritz zu rechnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 9: Überflutungsflächen HQ30 und HQ100 (GIS STMK) 

2.6 Hangrutschung 

Laut GIS-Steiermark besteht im Projektgebiet keine Gefährdung durch Rut-
schungen. Im Bodengutachten wird jedoch auf die Erosionsempfindlichkeit der 
steilen Böschungen im Süden und Westen hingewiesen (Punkt 2.3 Unter-
grundverhältnisse, Grundwasser). 
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Nach derzeitigem Kenntnisstand ist im Projektgebiet mit keiner Gefähr-
dung durch Rutschungen zu rechnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 10: Rutschungen (GIS STMK) 

2.7 Wasserschongebiet und WIS Schutzgebiet 

Im Projektgebiet befindet sich, laut GIS � Steiermark, weder ein Wasser-
schongebiet noch ein Schutzgebiet.  
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3 Oberflächenentwässerung 

3.1 Allgemeines 

Sämtliche Berechnungen sind dem Anhang 4 zu entnehmen. 

Die Berechnungen erfolgten unter Anwendung des ÖWAV-Regelblattes 45 bei 
dem auch ein Tool für die Bemessung von Versickerungs- und Retentions-
maßnahmen enthalten ist. 

Entsprechend dem ÖWAV-Regelblatt 45 Tab. 4 wurde zur Bemessung des 
gesamten Oberflächenentwässerungssystems ein 20-jährliches Nieder-
schlagsereignis angesetzt (Wohngebiete). 

Sollte ein höheres Schutzbedürfnis bzw. ein geringeres Restrisiko angestrebt 
werden, so ist für die Bemessung ein Niederschlagsereignis mit einer höheren 
Jährlichkeit zu wählen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, 
dass ein absoluter Schutz nicht möglich ist und daher immer ein Restrisiko zu 
Überflutungen durch Oberflächenwasser besteht. 

3.2 IST � Zustand (Bestand) 

3.2.1 Beschreibung derzeitigen Abflussverhältnisse 

Das Projektgebiet umfasst eine Fläche von rund 5.060 m² und liegt auf Teilflä-
chen der Grundstücke Nr. 585 und Nr. 584/1, beide KG Stadtbergen. Derzeit 
wird das Gebiet landwirtschaftlich als Grünfläche genutzt. 

Das Projektgebiet befindet sich in Hanglage mit einer durchschnittlichen Ge-
ländeneigung von etwa 13 % in südöstlicher Richtung. Die anfallenden Nieder-
schlagswässer können oberflächlich frei über das Gelände abfließen und ge-
langen über den bestehenden Straßengraben des Hofbergwegs sowie den 
Durchlass DN500 (Querung Hofbergweg) in den Julertalergraben (Vorfluter). 

3.2.2 Beitragsflächen 

Die Beitragsfläche beträgt rund 5.060 m² und wird derzeit landwirtschaftlich 
(Grünfläche) genutzt.  

3.2.2.1 Abflussbeiwert 

Die Ermittlung des derzeitigen Spitzenabflussbeiwertes (Grünfläche) erfolgte 
entsprechend dem ÖWAV Regelblatt 11, Tabelle 5-1. 

Art der Entwässerungsfläche  Geländeneigung Abflussbeiwert 

Grünfläche IG > 10 % 0,52 

Tabelle 1: Abflussbeiwert IST � Zustand (Bestand) 
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3.2.3 Berechnung derzeitige Abflussmenge 

Für den Vergleich der Zunahme der Abflussspitze durch eine künftige Bebau-
ung (Befestigung) von Flächen, wurde eine Regendauer D = 15 min und eine 
Wiederkehrzeit T = 1 Jahr angesetzt. 

Entsprechend der Daten des hydrografischen Dienstes für den Gitterpunkt 
5221 beträgt der Bemessungsniederschlag hN(15,1) = 14,7 mm bzw. die  
Bemessungsregenspende r15,1 = 163,3 l/s.ha. 

Für eine Gesamtfläche von 5.060 m² (derzeit Grünfläche) wird ein Spitzenab-
flussbeiwert von derzeit 0,52 (Geländeneigung: IG < 10 %; Versiegelungsgrad: 
0%) angenommen. 

Bei einer Regendauer von 15 min und einer Wiederkehrzeit von einem 
Jahr ergibt sich daraus eine derzeitige Abflussmenge von 43,0 l/s.  

Dies entspricht zugleich dem maximal zulässigen Abfluss (Drosselab-
fluss) für eine künftige Bebauung bis zu einem Bemessungsereignis mit 
einer Wiederkehrzeit von 20 Jahren. 

3.3 PROJEKT � Zustand (Neu) 

3.3.1 Projektbeschreibung 

Laut dem vorliegenden Entwurf des Bebauungsplans (Rechtsplan und Gestal-
tungskonzept) �Hofberg Resort� (Höllergründe) der Nussmüller Architekten ZT 
GmbH vom 22.09.2025 sind sechs Baufelder, eine Zufahrtsstraße sowie über-
dachte Parkflächen vorgesehen. 

Entsprechend dem Flächenwidmungsplan ist eine Bebauungsdichte, im Pro-
jektgebiet, von maximal 30 % zulässig. Daher wird für die Baufelder eine be-
festigte Fläche von 30 % (Maximum) angenommen.  

Aufgrund der Untergrundverhältnisse (Punkt 2.3 Untergrundverhältnisse, 
Grundwasser) wird eine gedrosselte Ableitung in den bestehenden Straßen-
graben, entlang des Hofbergwegs, vorgeschlagen.  

Im Rahmen des gegenständlichen Oberflächenentwässerungskonzeptes wur-
den für die Verkehrsflächen Berechnungen und Bemessungen für ein System 
durchgeführt, das eine Reinigung mittels technischer Filter sowie eine an-
schließende Speicherung in einer Retentionsanlage vorsieht. Diese besteht 
aus Schächten mit gedrosselter Ableitung in den Straßengraben bzw. in den 
Vorfluter. Unter Einhaltung der ÖWAV-Regelblätter 35 und 45 sind auch alter-
native Verfahren zur ordnungsgemäßen Behandlung der Oberflächenwässer 
zulässig. 
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Abbildung 11: Entwurf, BBPL �Hofberg Resort�, Rechtsplan, Nussmüller Architekten ZT GmbH  
                       vom 22.09.2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 12: Entwurf, BBPL �Hofberg Resort, Gestaltungskonzept, Nussmüller Architekten ZT GmbH  
                       vom 22.09.2025  
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3.3.2 Beitragsflächen 

Es ergeben sich die Beitragsflächen wie folgt: 

Teilfläche 
(Beitragsfläche) 

Fläche 
Flächentyp 

(Art der Entwässerungsfläche) 
An 

[m²] 

Baufeld 1 478 
- 30 % Bef.-Flächen, Typ A 
- 70 % Grünflächen 

Baufeld 2 355 
- 30 % Bef.-Flächen, Typ A 
- 70 % Grünflächen 

Baufeld 3 526 
- 30 % Bef.-Flächen, Typ A 
- 70 % Grünflächen 

Baufeld 4 407 
- 30 % Bef.-Flächen, Typ A 
- 70 % Grünflächen 

Baufeld 5 546 
- 30 % Bef.-Flächen, Typ A 
- 70 % Grünflächen 

Baufeld 6 411 
- 30 % Bef.-Flächen, Typ A 
- 70 % Grünflächen 

Parkplätze 470 Bef.-Flächen, Typ B 

Zufahrt 537 Bef.-Flächen, Typ A 

Grünflächen 1.330 Grünflächen 

Gesamt 5.060   

 
Tabelle 2: Beitragsflächen im PROJEKT � Zustand 

3.3.2.1 Abflussbeiwerte 

Die Ermittlung der Spitzenabflussbeiwerte erfolgte entsprechend der  
ÖNORM B2506-1, Tabelle 1 bzw. ÖWAV Regelblatt 11, Tabelle 5-1. 

Teilfläche und Art der Entwässerungsfläche  Abflussbeiwert 

Baufelder 
- Bef.-Flächen, Typ A 
- Grünflächen 

 
1,00 
 0,52 

Zufahrten 

- Bef.-Flächen, Typ B 

 

 0,90 

Parkplätze überdacht 

- Bef.-Flächen, Typ A 

 
 1,00 

Grünflächen  0,52 

 
Tabelle 3: Abflussbeiwerte PROJEKT � Zustand (Neu) 
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3.3.2.2 Bewertung der Niederschlagsabflüsse in Abhängigkeit   
 der Herkunftsfläche 

Die Beurteilung der Niederschlagswässer erfolgt in Abhängigkeit der  
Herkunftsfläche durch die Zuordnung zu einem Flächentyp gemäß dem 
ÖWAV- Regelplatt 35, Tabelle 3, wie folgt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 4: Zuordnung zu den Flächentypen (Auszug aus dem ÖWAV � Regelblatt 35, Tabelle 3) 

 

Flächentyp Art der Fläche 

F1 Bef.-Fläche, Typ A 
- Dachflächen 
- Terrassen 
- Geh - und Radwege 

Grünflächen 
F2 Bef.-Fläche, Typ B 

- Zufahrten 

Tabelle 5: Zuordnung zu den Flächentypen 

3.3.3 Oberflächenwasserbehandlung 

Flächen, die gemäß ÖWAV-Regelblatt 35 dem Flächentyp F1 zugeordnet wer-
den, können ohne vorherige Reinigung in die Retentionsanlagen eingeleitet 
werden. 

Für Flächen des Flächentyps F2 wird gemäß ÖWAV-Regelblatt 35 eine Be-
handlung der anfallenden Oberflächenwässer empfohlen. Dementsprechend 
wird für die Zufahrtsfläche eine Reinigung, über z.B. Rigole mit technischem 
Filter, vorgeschlagen. Das gereinigte Wasser kann anschließend in die Re-
tentionsanlage eingeleitet werden. 
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3.3.4 Bemessung 

3.3.4.1 Retentionsanlage gem. ÖWAV-Regelblatt 35 

3.3.4.1.1 Künftige Abflussmenge ohne Drosselung,  
                      1-jährliches Niederschlagsereignis 

Bei einer künftigen Bebauung ergeben sich die Abflussmenge ohne  
Drosselung wie folgt: 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tabelle 6: Aufstellung künftige Abflussmenge ohne Drosselung 

Zur Festlegung des maximalen Gesamtabflusses für die künftigen Re-
genwasserentwässerungsanlagen wird ein 1-jährliches Niederschlags-
ereignis (T=1) mit einer Dauer von D=15 min. herangezogen. 

Die Abflusswassermenge nach Umsetzung der angenommenen Be-
bauung (Baufelder 30 % befestigt) ergibt sich aufgrund der Befestigung 
von Flächen künftig mit ca. 56,4 l/s (unretentiert). 

Dies bedeutet, dass durch eine künftige Bebauung bei einem 1-jährli-
chen 15-minütigen Niederschlagsereignis eine Erhöhung der Regen-
wasserabflussmenge um ca. 13,4 l/s gegeben wäre.  

Diese Zunahme der Abflussspitze ist durch geeignete Maßnahmen zu 
kompensieren, um eine Verschlechterung der Abflussverhältnisse von 
angrenzenden Nachbargrundstücken, bestehenden Vorflutern bzw. Ent-
wässerungsgräben zu verhindern. 

3.3.4.1.2 Künftige Abflussmenge mit Drosselung,  
                     1-jährliches Niederschlagsereignis 

Um den künftigen Abfluss maximal auf die Menge des derzeitigen un-
befestigten Abflusses bei einem 1-jährlichen, 15-minütigen Regenereig-
nis zu reduzieren, sind Retentionsanlagen mit entsprechender Abfluss-
begrenzung vorzusehen. 

Entsprechend der Vorgabe der Stadtgemeinde Fürstenfeld wird für 
die Einzelretentionsmaßnahmen der Baufelder eine Einleitungs-
menge von 1 l/s je 1.000 m² Baufeldfläche, in den Straßengraben, 
vorgeschrieben. 

  

Teilfläche 
(Beitragsfläche) 

Fläche red. Fläche 
Abflussmenge 

[l/s] 
An Ared 

[m²] [m²] 
Baufeld 1 478 317,39 5,18 

Baufeld 2 355 235,72 3,85 

Baufeld 3 526 349,26 5,70 

Baufeld 4 407 270,25 4,41 

Baufeld 5 546 362,54 5,92 

Baufeld 6 411 272,90 4,46 
Parkplätze  
überdacht 

470 470,00 7,7 

Zufahrt 537 483,30 7,9 

Grünflächen 1.330 691,60 11,3 

Gesamt 5.060 3.453 56,4 
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Die nachstehende Tabelle stellt die Abflussbegrenzung gemäß den 
Vorgaben der Stadtgemeinde Fürstenfeld dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 7: Künftige Abflussmenge mit Drosselung entspr. Vorgabe Gemeinde (T=1, D=15Min) 

Im folgenden Diagramm sind die Abflussmengen der einzelnen Fälle 
gegenübergestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramm 1: Gegenüberstellung der Abflüsse (1-jährliches, 15-Min. Niederschlagsereignis) 

Bei einem 1-jährlichen Ereignis wird dabei die derzeitige Abfluss-
menge sogar um ca. 4,2 l/s (10%) reduziert und somit mehr als lt. 
Berechnungen erforderlich. Es wäre somit mit einer künftigen  
Verbesserung der Abflusssituation gegenüber dem IST-Zustand 
(Bestand) zu rechnen.  

3.3.4.1.3 Künftige Abflussmenge mit Drosselung  
                     bei Bemessungsereignis T20  

Eine detaillierte Gegenüberstellung, des IST � Zustandes (Bestand) 
zum PROJEKT � Zustand (Neu), ist dem Anhang 4 zu entnehmen.  

Entsprechend der Vorgabe der Stadtgemeinde Fürstenfeld wird für die 
Einzelretentionsmaßnahmen der Baufelder eine Einleitungsmenge von 
1 l/s je 1.000 m² Baufeldfläche, in den Straßengraben, vorgeschrieben. 
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Durch die gedrosselte Ableitung wird die künftige Abflussmenge bei  
einem 20-jährlichen, 15-minütigen Regenereignis wie folgt reduziert: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabelle 8: Künftige Abflussmenge mit Drosselung entspr. Vorgabe Gemeinde (T=20, D=15Min) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramm 2: Gegenüberstellung der Abflüsse (20-jährliches, 15-Min. Niederschlagsereignis) 

Bei einem 20-jährlichen Bemessungsereignis wird die Abfluss-
menge des Oberflächenwassers durch die künftige Bebauung in 
Verbindung mit den vorgeschriebenen und vorgeschlagenen Re-
tentionsmaßnahmen gegenüber dem derzeitigen Bestand sogar 
um rund 23,4 l/s (24 %) reduziert. 
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30 cm technischer Filter,  
oberflächennah 

3.3.5 Vorgeschlagene Maßnahmen 

3.3.5.1 Baufelder 

Für die Baufelder werden Einzelretentionsmaßnahmen vorgeschlagen. 

Die Niederschlagswässer der befestigten Flächen, der Baufelder, können 
nach vorhergehender Drosselung (Reinigung je nach Flächentyp) in den  
Straßengraben eingeleitet werden.  

Entsprechend der Vorgabe der Stadtgemeinde Fürstenfeld ist für die Ein-
zelretentionsanlagen der Baufelder eine Einleitungsmenge von 1,0 l/s je 
1.000 m² Baufeldfläche in den Straßengraben einzuhalten. Da dieser Wert 
unter der berechneten erforderlichen Drosselabflussmenge liegt, ist von einer 
Verbesserung der Abflussverhältnisse gegenüber dem derzeitigen Bestand 
auszugehen. 

Laut Bemessung (Anhang 4) ist, bei einer Baufeldfläche von 1.000 m² und 
einer Bebauungsdichte von maximal 30 %, ein Retentionsvolumen von 
ca. 15,0 m³ vorzusehen. Dabei beträgt der maximale Drosselabfluss QDR  
1,0 l/s und der mittlere Drosselabfluss ca. 0,7 l/s. 

  

 

 

 

 

 
 

 
Tabelle 9: Einzelretentionsanlagen Baufelder 

3.3.5.2 Zufahrt und überdachte Parkplätze 

Für die Zufahrtsfläche (Flächentyp F2 gemäß ÖWAV-Regelblatt 35) wird ein 
System zur Reinigung, Speicherung und Drosselung des Niederschlagswas-
sers vorgeschlagen. Die Reinigung erfolgt über technische Filter mit anschlie-
ßender Einleitung in die Retentionsanlage. Von dort wird das gereinigte und 
gedrosselte Oberflächenwasser abgeleitet. 

Die Dachflächen der Parkplätze können hingegen ohne vorherige Reinigung 
direkt in die Retentionsanlage eingeleitet und ebenfalls gedrosselt abgeleitet 
werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 13: Beispiel, Reinigung über technische Filter (ÖWAV Regelblatt 35) 

Teilfläche 
(Beitragsfläche) 

Fläche 
[m²] 

Max.  Drosselabfluss  
[l/s] 

Baufeld 1 478 0,478 

Baufeld 2 355 0,355 

Baufeld 3 526 0,526 

Baufeld 4 407 0,407 

Baufeld 5 546 0,546 

Baufeld 6 411 0,411 

Gesamt 5.060 5,060 
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Ø Retentionsanlage ZP1 

Laut Bemessung (Anhang 4) ist ein Retentionsvolumen von ca. 36,0 
m³ vorzusehen. Dabei beträgt der maximale Drosselabfluss QDR  
8,55 l/s und der mittlere Drosselabfluss ca. 5,8 l/s. 

Vorschlag: Retentionsanlagen ZP1 aus Schächten 

Anzahl 
Schächte 

Abmessungen 
Einstau-

tiefe 
Durchmesser 

Drossel 

[Stk] [mm] [cm] [cm] 
4 DN 2500 185 4,7 

 

Tabelle 10: Vorschlag Retentionsanlage ZP1 

Alternativ kann auch ein Speicherkanal mit entsprechender  
Drosselung und Speichervolumen verwendet werden. 

3.3.6 Wartung der Anlagen 

Die Wartungsarbeiten sind gemäß ÖWAV-Regelblatt 35, ÖNORM B 2506-1 
bzw. B 2506-2 sowie DWA-A 138 in den vorgegebenen Intervallen durchzu-
führen. Zusätzlich sind die Anlagen nach Starkregenereignissen, Gewittern 
oder starkem Laubfall einer Funktionskontrolle zu unterziehen. 

3.4 Beschreibung möglicher Auswirkungen 

Durch die vorgeschlagene gedrosselte Ableitung der Oberflächenwässer über 
die Retentionsanlagen, ist mit keiner Verschlechterung der Abflusssituation  
für den bestehenden Straßengraben bzw. Vorfluter, aufgrund der Erhöhung 
der Abflussspitzen durch eine künftige Bebauung des Projektgebietes, zu 
rechnen. 

Zudem kann, bei einer künftigen Bebauung, mit einer Begrenzung der  
Einleitungsmenge auf 1,0 l/s je 1.000 m² Baufeldfläche (Vorgabe der  
Stadtgemeinde Fürstenfeld), eine Reduktion der Abflussspitzen und somit  
eine Verbesserung der Abflusssituation für den Straßengraben bzw.  
Vorfluter erzielt werden.  

Auswirkungen auf fremde Rechte bzw. Nachbarrechte sind bei entsprechen-
der Bemessung und Planung der Anlagenteile nicht zu erwarten.  
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4 Zusammenfassung 

Für die Bebauung �Hofberg Resort� (Höllergründe) auf den Teilflächen der 
Grundstücke Nr. 584/1 und Nr. 585, beide KG Stadtbergen, liegt seitens der 
Nussmüller Architekten ZT GmbH ein Entwurf des Bebauungsplans mit Über-
mittlungsstand vom 22.09.2025 vor. 

Im Rahmen des Bauungsplanes ist die Ausarbeitung eines Oberflächenent-
wässerungskonzeptes zur Regenwasserbewirtschaftung erforderlich. 

Laut dem vorliegenden Entwurf des Bebauungsplans sind sechs Baufelder, 
eine Zufahrtsstraße sowie überdachte Parkflächen vorgesehen. 

Aufgrund der Untergrundverhältnisse (Punkt 2.3 Untergrundverhältnisse, 
Grundwasser) wird ein System mit Retention und gedrosselter Ableitung vor-
geschlagen. 

Entsprechend dem ÖWAV-Regelblatt 45 Tab. 4 wurde zur Bemessung des 
gesamten Oberflächenentwässerungssystems ein 20-jährliches Nieder-
schlagsereignis angesetzt (Wohngebiete). 

Ø Einzelretentionsanlagen Baufelder: 

Entsprechend der Vorgabe der Stadtgemeinde Fürstenfeld ist für die 
Einzelretentionsanlagen der Baufelder eine Einleitungsmenge von 
1,0 l/s je 1.000 m² Baufeldfläche in den Straßengraben einzuhalten. 
Da dieser Wert unter der berechneten erforderlichen Drosselabfluss-
menge liegt, ist von einer Verbesserung der Abflussverhältnisse gegen-
über dem derzeitigen Bestand auszugehen. 

Ø Zufahrt und überdachte Parkplätze:  

Für die Zufahrtsfläche (Flächentyp F2 gemäß ÖWAV-Regelblatt 35) 
wird ein System zur Reinigung, Speicherung und Drosselung des Nie-
derschlagswassers vorgeschlagen. Die Reinigung erfolgt über z.B. 
technische Filter mit anschließender Einleitung in die Retentionsanlage. 
Von dort wird das gereinigte und gedrosselte Oberflächenwasser abge-
leitet. Unter Einhaltung der ÖWAV-Regelblätter 35 und 45 sind auch al-
ternative Verfahren zur ordnungsgemäßen Behandlung der Oberflä-
chenwässer zulässig. 

Die Dachflächen der Parkplätze können hingegen ohne vorherige Reini-
gung direkt in die Retentionsanlage eingeleitet und ebenfalls gedrosselt 
abgeleitet werden. 

Aus der Bemessung der vorgeschlagenen Retentionsanlage für die Zu-
fahrt und überdachten Parkplätze, ergibt sich ein erforderliches Re-
tentionsvolumen von ca. 36 m³. 

 

 
Anhang: 

Anhang 1: ÖK-Karte 
Anhang 2: Lageplan, Beitragsflächen (Vorschlag Maßnahmen) 
Anhang 3: Bemessungsniederschlag: Gitterpunkt: 5221 
Anhang 4: Bemessung (Vorschlag Maßnahmen)  



P:\FFLD.GEM\250435_Oberfl.-Entw. BBPL Hofberg-Resort\08_Berichte\b250922_Oberf Konzept_BBPL Hofberg-Resort.docx Seite: 23 

 
Anhang 1: 
ÖK � Karte 
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Anhang 2: 

Lageplan, Beitragsflächen 
(Vorschlag Maßnahmen) 

 
Im folgenden Lageplan wird beispielhaft eine Möglichkeit zur Reinigung 
des Niederschlagswassers über Rigole mit technischem Filter sowie zur 
Speicherung mittels Schächten, mit anschließender gedrosselter Ablei-

tung in den Straßengraben, dargestellt. 
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Anhang 3: 

Bemessungsniederschlag  
Gitterpunkt: 5221 
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0-Titelseite

Bebauungsplan "Hofberg Resort" (Höllergründe)

Oberflächenentwässerung

Bemessung Retentionsanlage gem. ÖWAV Regelblatt 35 bzw. 45

Bemessung
Retention - Drosselabfluss

auf Gstk. Nr.584/1 und 585, KG Stadtbergen

TDC�SKD GMBH
STAATL. BEF. UND BEEID. ZIVILINGENIEUR FÜR DAS BAUWESEN/ STAATL. BEF. UND BEEID. ZIVILINGENIEUR FÜR DAS WIRTSCHAFTSINGENIEUR-

WESEN IM BAUWESEN/ ALLGEM. BEEID. UND GERICHTL. ZERTIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER/ EM. LEHRBEAUFTRAGTER AN DER TECHNISCHEN 
UNIVERSITÄT GRAZ/ STAATL. BEF. UND BEEID. ZIVILTECHNIKERIN FÜR ARCHITEKTUR I. R./

INGENIEURBÜRO AUF DEM FACHGEBIET KULTURTECHNIK UND WASSERWIRTSCHAFT/
INGENIEURBÜRO AUF DEM FACHGEBIET VERKEHRSWESEN UND VERKEHRSWIRTSCHAFT/ 

INGENIEURBÜRO AUF DEM FACHGEBIET RAUMPLANUNG UND RAUMORDNUNG/
PLANENDE BAUMEISTERBEFUGNIS, SPEZIALISIERT AUF PLANUNG, ÖRTLICHE BAUAUFSICHT, PROJEKTSTEUERUNG, PROJEKTMANAGEMENT, 

PLANUNGS- UND BAUSTELLENKOORDINATION,

Grüne!Lagune!1,!8350!Fehring
Tel.: +43 (0)3155/ 2843 � 0        Fax: +43 (0)3155/ 2843 � 20
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1-Niederschlag-Regenspende

1. Ermittlung der Regenspenden

Tabelle 1: Bemessungsniederschlag h [mm] lt. hydrographischen Dienst Österreich (HAÖ)
Gitterpunkt 5221

1 2 3 5 10 20 25 30 50 75 100

5 min 8,1 10,2 11,4 12,9 15,0 17,1 17,8 18,3 19,9 21,1 22,0
10 min 12,2 15,6 17,5 20,0 23,3 26,7 27,7 28,5 31,0 33,0 34,4
15 min 14,7 18,9 21,3 24,5 28,6 32,9 34,2 35,2 38,4 40,9 42,7
20 min 16,4 21,3 24,1 27,7 32,5 37,3 38,9 40,2 43,8 46,6 48,7
30 min 18,8 24,5 27,8 32,1 37,9 43,7 45,4 47,0 51,3 54,6 56,9
45 min 21,0 27,6 31,5 36,3 42,9 49,5 51,5 53,4 58,2 62,1 65,0
60 min 22,6 29,6 33,8 39,0 46,0 53,1 55,3 57,3 62,5 66,7 69,6
90 min 24,5 31,9 36,2 41,6 49,0 56,5 58,9 60,8 66,2 70,6 73,5

120 min 2 Std. 26,0 33,5 37,9 43,4 51,0 58,5 60,9 63,0 69,0 73,8 77,2
180 min 3 Std. 28,5 36,1 40,5 46,1 54,3 62,8 65,5 67,8 74,0 79,0 82,5
240 min 4 Std. 30,5 38,2 42,7 48,6 57,3 66,2 69,0 71,3 77,9 82,9 86,6
360 min 6 Std. 34,1 42,0 47,3 54,3 63,7 73,2 76,2 78,6 85,5 91,2 95,0
540 min 9 Std. 37,5 47,1 53,2 60,8 71,2 81,5 84,8 87,4 94,9 101,0 105,3
720 min 12 Std. 40,4 51,5 58,0 66,1 77,0 88,0 91,4 94,3 102,3 108,8 113,4

1080 min 18 Std. 46,7 59,4 66,8 75,9 87,7 99,4 103,1 106,1 114,8 121,5 126,2
1440 min 1 Tag 52,4 65,3 72,8 82,6 96,0 108,0 111,7 114,8 123,6 130,3 135,1
2880 min 2 Tage 62,1 77,0 85,8 96,9 110,2 123,2 127,1 130,2 139,5 146,9 152,0
4320 min 3 Tage 68,1 84,3 93,7 105,8 122,0 136,4 140,8 144,3 154,8 163,1 168,5
5760 min 4 Tage 72,8 89,9 100,1 112,7 129,8 147,1 152,7 156,9 168,1 176,8 182,9
7200 min 5 Tage 77,0 95,0 105,3 118,5 136,3 154,2 160,1 164,9 178,0 188,6 195,9
8640 min 6 Tage 80,9 99,3 110,0 123,7 142,2 160,5 166,6 171,6 185,0 195,9 203,4

r (D,T) =

hN = 1 mm = 1 l/m² = 0,0001 l/ha ! = 166,67
D = 1 min = 60s

Tabelle 2: zugehörige Regenspende

1 2 3 5 10 20 25 30 50 75 100

5 min 270,0 340,0 380,0 430,0 500,0 570,0 593,3 610,0 663,3 703,3 733,3
10 min 203,3 260,0 291,7 333,3 388,3 445,0 461,7 475,0 516,7 550,0 573,3
15 min 163,3 210,0 236,7 272,2 317,8 365,6 380,0 391,1 426,7 454,5 474,5
20 min 136,7 177,5 200,8 230,8 270,8 310,8 324,2 335,0 365,0 388,3 405,8
30 min 104,4 136,1 154,4 178,3 210,6 242,8 252,2 261,1 285,0 303,3 316,1
45 min 77,8 102,2 116,7 134,4 158,9 183,3 190,7 197,8 215,6 230,0 240,7
60 min 62,8 82,2 93,9 108,3 127,8 147,5 153,6 159,2 173,6 185,3 193,3
90 min 45,4 59,1 67,0 77,0 90,7 104,6 109,1 112,6 122,6 130,7 136,1

120 min 2 Std. 36,1 46,5 52,6 60,3 70,8 81,3 84,6 87,5 95,8 102,5 107,2
180 min 3 Std. 26,4 33,4 37,5 42,7 50,3 58,1 60,6 62,8 68,5 73,1 76,4
240 min 4 Std. 21,2 26,5 29,7 33,8 39,8 46,0 47,9 49,5 54,1 57,6 60,1
360 min 6 Std. 15,8 19,4 21,9 25,1 29,5 33,9 35,3 36,4 39,6 42,2 44,0
540 min 9 Std. 11,6 14,5 16,4 18,8 22,0 25,2 26,2 27,0 29,3 31,2 32,5
720 min 12 Std. 9,4 11,9 13,4 15,3 17,8 20,4 21,2 21,8 23,7 25,2 26,3

1080 min 18 Std. 7,2 9,2 10,3 11,7 13,5 15,3 15,9 16,4 17,7 18,8 19,5
1440 min 1 Tag 6,1 7,6 8,4 9,6 11,1 12,5 12,9 13,3 14,3 15,1 15,6
2880 min 2 Tage 3,6 4,5 5,0 5,6 6,4 7,1 7,4 7,5 8,1 8,5 8,8
4320 min 3 Tage 2,6 3,3 3,6 4,1 4,7 5,3 5,4 5,6 6,0 6,3 6,5
5760 min 4 Tage 2,1 2,6 2,9 3,3 3,8 4,3 4,4 4,5 4,9 5,1 5,3
7200 min 5 Tage 1,8 2,2 2,4 2,7 3,2 3,6 3,7 3,8 4,1 4,4 4,5
8640 min 6 Tage 1,6 1,9 2,1 2,4 2,7 3,1 3,2 3,3 3,6 3,8 3,9

T [1/a]

T [1/a]

D Regenspende r(D,T) [l/sha] 

Niederschlagshöhe hN(D,T) [mm]D

 hN(D,T) * 166,67

1

D

60 * 0,0001 

0,0

100,0

200,0

300,0

5 10 15 20 30 45 60 90 120 180 240 360 540 720 1080 1440R
e
g

e
n

s
p

e
n

d
e
 [

l/
s
.h

a]

Regendauer [min]

Bemessungsregenspende T=1 [l/s.ha]
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2-Gegenüberst Abfl_T1,15min 

2. Ermittlung derzeitige und künftige Ableitungsmenge - T1, 15 min

    zur Festlegung des Drosselabflusses

Für die Ermittlung der Regenwassermengen werden
die Niederschlagsdaten des hydrographischen Dienstes angesetzt.

Gewählte Berechnungsregenspende für die Gegenüberstellung:

Regendauer D 15 min. 15
Wiederkehrzeit T 1 Jahre
Bemessungsniederschlag hydr. Dienst: 14,7 mm = l/m²

Bemessungsregenspende rD,Tn 163,3 [l/(s.ha)]

2.1 Ermittlung derzeitige Abflussmenge 

Einzugsgebiet - derzeit
Teil- Nr. Fläche Flächen- Spitzenabfl. red. Fläche Abfluss-

fläche An typ beiwert ATV Ared menge
[-] [-] [m²] Neigung Versiegelt [-] [m²] [l/s]

Projektgebiet 5 060 Grünfläche IG > 10% 0% 0,52 2 631,20 43,0

Gesamt 5 060 0,5 2 631 43,0

2.2 Ermittlung künftige Abflussmenge ohne Drosselung

Die Ermittlung der Spitzenabflussbeiwerte entsprechend ÖNORM B 2506-1:2013, Tabelle 1 bzw. ÖWAV RB 11, Tabelle 5-1.

Einzugsgebiet - künftig
Teil- Nr. Fläche Flächen- Spitzenabfl. red. Fläche Abfluss-

fläche An typ beiwert ATV Ared menge
[-] [-] [m²] Neigung Versiegelt [-] [m²] [l/s]

143 Bef.-Flächen, Typ A - 100% 1 143,40 2,3
335 Grünflächen IG > 10% 0% 0,52 173,99 2,8
107 Bef.-Flächen, Typ A - 100% 1 106,50 1,7
249 Grünflächen IG > 10% 0% 0,52 129,22 2,1
158 Bef.-Flächen, Typ A - 100% 1 157,80 2,6
368 Grünflächen IG > 10% 0% 0,52 191,46 3,1
122 Bef.-Flächen, Typ A - 100% 1 122,10 2,0
285 Grünflächen IG > 10% 0% 0,52 148,15 2,4
164 Bef.-Flächen, Typ A - 100% 1 163,80 2,7
382 Grünflächen IG > 10% 0% 0,52 198,74 3,2
123 Bef.-Flächen, Typ A - 100% 1 123,30 2,0
288 Grünflächen IG > 10% 0% 0,52 149,60 2,4

Parkplätze 
überdacht

470 Bef.-Flächen, Typ A - 100% 1 470,00 7,7

Zufahrt 537 Bef.-Flächen, Typ B 1%" IG" 4% 90% 0,9 483,30 7,9
Grünflächen 1 330 Grünflächen IG > 10% 0% 0,52 691,60 11,3

Gesamt 5 060 0,7 3 453 56,4

An-
merkung

An-
merkung

Die Ermittlung der Spitzenabflussbeiwerte entsprechend ÖWAV Regelblatt 11, Tabelle 5-1.

Baufeld

Baufeld

1

2

Baufeld 3

Baufeld 4

Baufeld 5

Baufeld 6
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2-Gegenüberst Abfl_T1,15min 

2.3 Ermittlung künftige Abflussmenge mit Drosselung - Vorgabe Gemeinde

Einzugsgebiet - künftig
Teil- Nr. Fläche Flächen- Spitzenabfl. red. Fläche Abfluss-

fläche An typ beiwert ATV Ared menge
[-] [-] [m²] Neigung Versiegelt [-] [m²] [l/s]

143 Bef.-Flächen, Typ A 0,5
335 Grünflächen IG > 10% 0% 0,52 173,99 2,8
107 Bef.-Flächen, Typ A 0,4
249 Grünflächen IG > 10% 0% 0,52 129,22 2,1
158 Bef.-Flächen, Typ A 0,5
368 Grünflächen IG > 10% 0% 0,52 191,46 3,1
122 Bef.-Flächen, Typ A 0,4
285 Grünflächen IG > 10% 0% 0,52 148,15 2,4
164 Bef.-Flächen, Typ A 0,5
382 Grünflächen IG > 10% 0% 0,52 198,74 3,2
123 Bef.-Flächen, Typ A 0,4
288 Grünflächen IG > 10% 0% 0,52 149,60 2,4

Parkplätze 
überdacht

470 Bef.-Flächen, Typ A

Zufahrt 537 Bef.-Flächen, Typ B
Grünflächen 1 330 Grünflächen IG > 10% 0% 0,52 691,60 11,3

Gesamt 5 060 - - 38,8

2.4 Gegenüberstellung der Abflussmengen 

Fläche red. Fläche Spitzenabfl. Abfluss-
An Ared beiwert menge
[m²] [m²] [-] [l/s]

Derzeitige Abflussverhältnisse 5 060 2 631 0,52 43,0
Künftige Abflussverh. ohne Drosselung 5 060 3 453 0,68 56,4
Künftige Abflussverh. mit Drosselung-Vorgabe SGEM 5 060 - - 38,8

An-
merkung

Entsprechend den Vorgaben der Stadtgemeinde Fürstenfeld ist eine Einleitung von 1,0 l/s je 1.000 m² Bauplatzfläche in 
den Straßengraben zulässig. Bei einer maximalen Bebauungsdichte von 30 % ergibt sich somit eine Abflussmenge von 
0,3 l/s (1,0 l/s ÷ 1.000 m² × 1.000 m² × 30 %) je 1.000 m² Baufeldfläche.
Die Niederschlagswässer der Grünflächen werden, wie im Bestand, frei über das Gelände abgeführt.

Baufeld 4

Baufeld 5

Baufeld 6

Baufeld 1

Baufeld 2

Baufeld 3

8,6

Retentionsanlage BF1

Retentionsanlage BF2

Retentionsanlage BF2

Retentionsanlage BF2

Retentionsanlage BF2

Retentionsanlage BF2

Retentionsanlage ZP1

!0,0 !10,0 !20,0 !30,0 !40,0 !50,0 !60,0

Derzeitige!Abflussverhältnisse

Künftige!Abflussverh.!ohne!Drosselung

Künftige!Abflussverh.!mit!Drosselung-Vorgabe!SGEM

Gegenüberstellung!Abflüsse![l/s]
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3-Gegenüberst Abfl_T20,15min

3. Ermittlung derzeitige und künftige Ableitungsmenge - T20, 15 min

    Bemessung der Anlagenteile

Für die Ermittlung der Regenwassermengen werden
die Niederschlagsdaten des hydrographischen Dienstes angesetzt.

Gewählte Berechnungsregenspende für die Gegenüberstellung:

Regendauer D 15 min. 15
Wiederkehrzeit T 20 Jahre
Bemessungsniederschlag hydr. Dienst: 32,9 mm = l/m²

Bemessungsregenspende rD,Tn 365,6 [l/(s.ha)]

3.1 Ermittlung derzeitige Abflussmenge 

Einzugsgebiet - derzeit
Teil- Nr. Fläche Flächen- Spitzenabfl. red. Fläche Abfluss-

fläche An typ beiwert ATV Ared menge
[-] [-] [m²] Neigung Versiegelt [-] [m²] [l/s]

Projektgebiet 5 060 Grünfläche IG > 10% 0% 0,52 2 631,20 96,2

Gesamt 5 060 0,5 2 631 96,2

3.2 Ermittlung künftige Abflussmenge ohne Drosselung

Die Ermittlung der Spitzenabflussbeiwerte entsprechend ÖNORM B 2506-1:2013, Tabelle 1 bzw. ÖWAV RB 11, Tabelle 5-1.

Einzugsgebiet - künftig
Teil- Nr. Fläche Flächen- Spitzenabfl. red. Fläche Abfluss-

fläche An typ beiwert ATV Ared menge
[-] [-] [m²] Neigung Versiegelt [-] [m²] [l/s]

143 Bef.-Flächen, Typ A - 100% 1 143,40 5,2
335 Grünflächen IG > 10% 0% 0,52 173,99 6,4
107 Bef.-Flächen, Typ A - 100% 1 106,50 3,9
249 Grünflächen IG > 10% 0% 0,52 129,22 4,7
158 Bef.-Flächen, Typ A - 100% 1 157,80 5,8
368 Grünflächen IG > 10% 0% 0,52 191,46 7,0
122 Bef.-Flächen, Typ A - 100% 1 122,10 4,5
285 Grünflächen IG > 10% 0% 0,52 148,15 5,4
164 Bef.-Flächen, Typ A - 100% 1 163,80 6,0
382 Grünflächen IG > 10% 0% 0,52 198,74 7,3
123 Bef.-Flächen, Typ A - 100% 1 123,30 4,5
288 Grünflächen IG > 10% 0% 0,52 149,60 5,5

Parkplätze 
überdacht

470 Bef.-Flächen, Typ A - 100% 1 470,00 17,2

Zufahrt 537 Bef.-Flächen, Typ B 1%" IG" 4% 90% 0,9 483,30 17,7
Grünflächen 1 330 Grünflächen IG > 10% 0% 0,52 691,60 25,3

Gesamt 5 060 0,7 3 453 126,2

Baufeld 4

Baufeld 5

Baufeld 6

merkung

Baufeld 1

Baufeld 2

Baufeld 3

An-

Die Ermittlung der Spitzenabflussbeiwerte entsprechend ÖWAV Regelblatt 11, Tabelle 5-1.

An-
merkung
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3-Gegenüberst Abfl_T20,15min

3.3 Ermittlung künftige Abflussmenge mit Drosselung - Vorgabe Gemeinde

Einzugsgebiet - künftig
Teil- Nr. Fläche Flächen- Spitzenabfl. red. Fläche Abfluss-

fläche An typ beiwert ATV Ared menge
[-] [-] [m²] Neigung Versiegelt [-] [m²] [l/s]

143 Bef.-Flächen, Typ A 0,5
335 Grünflächen IG > 10% 0% 0,52 173,99 6,4
107 Bef.-Flächen, Typ A 0,4
249 Grünflächen IG > 10% 0% 0,52 129,22 4,7
158 Bef.-Flächen, Typ A 0,5
368 Grünflächen IG > 10% 0% 0,52 191,46 7,0
122 Bef.-Flächen, Typ A 0,4
285 Grünflächen IG > 10% 0% 0,52 148,15 5,4
164 Bef.-Flächen, Typ A 0,5
382 Grünflächen IG > 10% 0% 0,52 198,74 7,3
123 Bef.-Flächen, Typ A 0,4
288 Grünflächen IG > 10% 0% 0,52 149,60 5,5

Parkplätze 
überdacht

470 Bef.-Flächen, Typ A

Zufahrt 537 Bef.-Flächen, Typ B
Grünflächen 1 330 Grünflächen IG > 10% 0% 0,52 691,60 25,3

Gesamt 5 060 - - 72,8

3.4 Gegenüberstellung der Abflussmengen 

Fläche red. Fläche Spitzenabfl. Abfluss-
An Ared beiwert menge
[m²] [m²] [-] [l/s]

Derzeitige Abflussverhältnisse 5 060 2 631 0,52 96,2
Künftige Abflussverh. ohne Drosselung 5 060 3 453 0,68 126,2
Künftige Abflussverh. mit Drosselung-Vorgabe SGEM 5 060 - - 72,8

Retentionsanlage ZP1 8,6

Baufeld 5
Retentionsanlage BF2

Baufeld 6
Retentionsanlage BF2

Baufeld 3
Retentionsanlage BF2

Baufeld 4
Retentionsanlage BF2

Entsprechend den Vorgaben der Stadtgemeinde Fürstenfeld ist eine Einleitung von 1,0 l/s je 1.000 m² Bauplatzfläche in 
den Straßengraben zulässig. Bei einer maximalen Bebauungsdichte von 30 % ergibt sich somit eine Abflussmenge von 
0,3 l/s (1,0 l/s ÷ 1.000 m² × 1.000 m² × 30 %) je 1.000 m² Baufeldfläche.
Die Niederschlagswässer der Grünflächen werden, wie im Bestand, frei über das Gelände abgeführt.

An-
merkung

Baufeld 2
Retentionsanlage BF2

Baufeld 1
Retentionsanlage BF1

!0,0 !20,0 !40,0 !60,0 !80,0 !100,0 !120,0 !140,0

Derzeitige!Abflussverhältnisse

Künftige!Abflussverh.!ohne!Drosselung

Künftige!Abflussverh.!mit!Drosselung-Vorgabe!SGEM

Gegenüberstellung!Abflüsse![l/s]
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4-Retention Gesamt

4. Bemessung Retention - Gesamt 
Berechnung lt. Berechnungsprogramm ÖWAV Regelblatt 45

Bezeichn. 
Fläche

Spitzenabfl
ussbeiwert

Baufeld 1,00

Baufeld 1,00

Baufeld 1,00

Baufeld 1,00

Baufeld 1,00

Baufeld 1,00

Parkplätze 
überdacht

1,00

Zufahrt 0,90

QD

qD

fz
fa

Regenhöhe 

qr [l/m²]

erford. 
Speicher-
volumen 
Vs [m³]

Regenhöhe 

qr [l/m²]

erford. 
Speicher-
volumen 
Vs [m³]

Regenhöhe 

qr [l/m²]

erford. 
Speicher-
volumen 
Vs [m³]

-           -           -           
15,00 27,9       17,10 32,2       18,30 34,6       
23,30 42,1       26,70 49,0       28,50 52,7       
28,60 50,2       32,90 59,0       35,20 63,7       
32,50 55,5       37,30 65,3       40,20 71,2       
37,90 61,2       43,70 73,0       47,00 79,7       
42,90 63,4       49,50 76,9       53,40 84,8       
46,00 61,8       53,10 76,2       57,30 84,8       
49,00 51,9       56,50 67,2       60,80 75,9       
51,00 40,0       58,50 55,3       63,00 64,5       
54,30 14,9       62,80 32,2       67,80 42,4       
57,30 -           66,20 7,2         71,30 17,6       
63,70 -           73,20 -           78,60 -           
71,20 -           81,50 -           87,40 -           
77,00 -           88,00 -           94,30 -           
87,70 -           99,40 -           106,10 -           
96,00 -           108,00 -           114,80 -           
110,20 -           123,20 -           130,20 -           
122,00 -           136,40 -           144,30 -           
129,80 -           147,10 -           156,90 -           
136,30 -           154,20 -           164,90 -           
142,20 -           160,50 -           171,60 -           

45 min. 42,90 l/m² 45 min. 49,50 l/m² 45 min. 53,40 l/m²

137 min. 2 Std. 166 min. 3 Std. 183 min. 3 Std.

Bef.-Flächen, Typ B 537                            483                            

Bef.-Flächen, Typ A 470                            470                            

Bef.-Flächen, Typ A 123                            123                            

Bef.-Flächen, Typ A 164                            164                            

Bef.-Flächen, Typ A 122                            122                            

Bef.-Flächen, Typ A 107                            107                            

Bef.-Flächen, Typ A 158                            158                            

143                            

EINGABEN
Einzugsflächen

Art der 
Entwässerungsfläche

An [m²]
Teileinzugsflächen  Ared 

[m²]

mittlere Drosselabflussspende [l/s * ha] 43,51 l/s * ha

Berechnung Retentionsvolumen

Jährlichkeit 30

20

Jährlichkeit 20

1,00

30

1,15

5,00 min
7,7 l/s

Bef.-Flächen, Typ A 143                            

4 d
5 d
6 d

Zuschlagsfaktor Risikomaß
Abminderungsfaktor

Fließzeit vom entferntesten Punkt [min]
mittlerer Drosselabfluss [l/s]

2 d
3 d

2 h
3 h
4 h
6 h
9 h

GESAMTEINZUGSFLÄCHE 1 824                 1 770                 

Prüfung der Entleerungszeit Bemessungsjährlichkeit Überflutungsprüfung

10

Jährlichkeit B Jährlichkeit C

DAUER

spez. erf. Volumen 
je eingeleiteter 
reduzierter Fläche

35,8 l/m² Ared

5 min.

18 h
1 d

Jährlichkeit 10
erforderliches 
Retentionsvolumen

63 m³

0 min

Jährlichkeit

Gitterpunkt  5221
Jährlichkeit A

47,9 l/m² Ared

ERGEBNIS / BERECHNUNG

Entleerungszeit

10 min.
15 min.
20 min.
30 min.

43,4 l/m² Ared

77 m³ 85 m³

12 h

45 min.
60 min.
90 min.

Maßgebliches 
Regenereignis

Gewählte Jährlichkeit

0 50 100

5 min.

10 min.

15 min.

20 min.

30 min.

45 min.

60 min.

90 min.

2 h

3 h

4 h

6 h

9 h

12 h

18 h

1 d

2 d

3 d

4 d

5 d

6 d

erforderliches 
Speichervolumen Verf.

[m³]
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4-Retention Gesamt

4.1 Drosselabfluss aus Retentionsanlage

Freier Auslauf aus einer Öffnung in Abhängigkeit der Einstautiefe

Lt. Wendehorst, Bautechnische Zahlentaflen, 29. Auflage

Annahme: kurze Drosselstrecke, da Rohrreibungsverluste nicht berücksichtigt sind
QDr [m³/s] Drosselabfluss aus dem Behälter

# [-] Ausflußzahl (nach Toricell)
Öffnung schlecht scharf abgeschr. abgerund.

# 0,66 - 0,82 0,83 - 0,86 0,89 0,96 - 0,97

A [m²] Querschnitt der Ausflussöffnung

h [m] Höhendifferenz zwischen Wasserspiegel Behälter und Rohrachse Auslauf

Ausflußzahl # = 0,83 [-]

Durchmesser 5,3 [cm] Rohr

Abflussquerschnitt 21,7 [cm²]  = 0,0022 [m²]

[cm] [l/s]

13 2,91
27 4,12
40 5,04
53 5,82
67 6,51
80 7,13
93 7,70
107 8,23
120 8,73
133 9,21
147 9,66
160 10,09
173 10,50
187 10,89
200 11,28

Einstau-
tiefe t

Drossel-
abfl. QDR 

[ ]smhgAQDr /³........2 ´´´= a

0

50

100

150

200

250

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

E
in

s
ta

u
h

ö
h

e
 [

cm
]

Drosselabfluss [l/s]

Drosselabfluss aus Retentionsbecken
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5-Retention BF 1000m2

5. Bemessung Retentionsanlage - Baufeld 1.000 m²

Berechnung lt. Berechnungsprogramm ÖWAV Regelblatt 45

Bezeichn. 
Fläche

Spitzenabfl
ussbeiwert

Baufeld 1,00

QD

qD

fz
fa

Regenhöhe 

qr [l/m²]

erford. 
Speicher-
volumen 
Vs [m³]

Regenhöhe 

qr [l/m²]

erford. 
Speicher-
volumen 
Vs [m³]

Regenhöhe 

qr [l/m²]

erford. 
Speicher-
volumen 
Vs [m³]

-           -           -           
15,00 4,9         17,10 5,7         18,30 6,1         
23,30 7,6         26,70 8,7         28,50 9,4         
28,60 9,2         32,90 10,6       35,20 11,4       
32,50 10,3       37,30 11,9       40,20 12,9       
37,90 11,7       43,70 13,7       47,00 14,8       
42,90 12,7       49,50 15,0       53,40 16,3       
46,00 13,0       53,10 15,5       57,30 16,9       
49,00 12,7       56,50 15,3       60,80 16,7       
51,00 11,9       58,50 14,5       63,00 16,1       
54,30 10,2       62,80 13,2       67,80 14,9       
57,30 8,5         66,20 11,5       71,30 13,3       
63,70 5,0         73,20 8,3         78,60 10,1       
71,20 -           81,50 2,7         87,40 4,7         
77,00 -           88,00 -           94,30 -           
87,70 -           99,40 -           106,10 -           
96,00 -           108,00 -           114,80 -           
110,20 -           123,20 -           130,20 -           
122,00 -           136,40 -           144,30 -           
129,80 -           147,10 -           156,90 -           
136,30 -           154,20 -           164,90 -           
142,20 -           160,50 -           171,60 -           

60 min. 46,00 l/m² 60 min. 53,10 l/m² 60 min. 57,30 l/m²

318 min. 5 Std. 378 min. 6 Std. 413 min. 7 Std.

Für die folgende Bemessung wird eine Baufeldfläche von 1.000 m² mit einer maximalen Bebauung von 30 % 
angenommen. Bei einer Versiegelung von 30 % ergibt sich eine befestigte Fläche von 300 m². Entsprechend den 
Vorgaben der Stadtgemeinde Fürstenfeld ist eine Einleitungsmenge von 1,0 l/s je 1.000 m² Baufeldfläche in den 
Straßengraben zulässig.

spez. erf. Volumen 
je eingeleiteter 
reduzierter Fläche

43,5 l/m² Ared 51,6 l/m² Ared 56,5 l/m² Ared

erforderliches 
Retentionsvolumen

13 m³ 15 m³ 17 m³

Maßgebliches 
Regenereignis

Entleerungszeit

4 d
5 d
6 d

ERGEBNIS / BERECHNUNG
Gewählte Jährlichkeit Jährlichkeit 10 Jährlichkeit 20 Jährlichkeit 30

9 h
12 h
18 h
1 d
2 d
3 d

60 min.
90 min.

2 h
3 h
4 h
6 h

5 min.
10 min.
15 min.
20 min.
30 min.
45 min.

Jährlichkeit 10 20 30

DAUER

0 min

Abminderungsfaktor 1,00

Berechnung Retentionsvolumen

Gitterpunkt  5221
Jährlichkeit A Jährlichkeit B Jährlichkeit C

Prüfung der Entleerungszeit Bemessungsjährlichkeit Überflutungsprüfung

mittlerer Drosselabfluss [l/s] 0,7 l/s
mittlere Drosselabflussspende [l/s * ha] 22,77 l/s * ha
Zuschlagsfaktor Risikomaß 1,15

GESAMTEINZUGSFLÄCHE 300                    300                    

Fließzeit vom entferntesten Punkt [min] 5,00 min

Bef.-Flächen, Typ A 300                            300                            

EINGABEN
Einzugsflächen

Art der 
Entwässerungsfläche

An [m²]
Teileinzugsflächen  Ared 

[m²]

0 5 10 15 20

5 min.

10 min.

15 min.

20 min.

30 min.

45 min.

60 min.

90 min.

2 h

3 h

4 h

6 h

9 h

12 h

18 h

1 d

2 d

3 d

4 d

5 d

6 d

erforderliches 
Speichervolumen Verf.

[m³]
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5-Retention BF 1000m2

5.1 Drosselabfluss aus Retentionsanlage

Freier Auslauf aus einer Öffnung in Abhängigkeit der Einstautiefe

Lt. Wendehorst, Bautechnische Zahlentaflen, 29. Auflage

Annahme: kurze Drosselstrecke, da Rohrreibungsverluste nicht berücksichtigt sind
QDr [m³/s] Drosselabfluss aus dem Behälter

# [-] Ausflußzahl (nach Toricell)
Öffnung schlecht scharf abgeschr. abgerund.

# 0,66 - 0,82 0,83 - 0,86 0,89 0,96 - 0,97

A [m²] Querschnitt der Ausflussöffnung

h [m] Höhendifferenz zwischen Wasserspiegel Behälter und Rohrachse Auslauf

Ausflußzahl # = 0,83 [-]

Durchmesser 1,7 [cm] Rohr

Abflussquerschnitt 2,2 [cm²]  = 0,0002 [m²]

[cm] [l/s]

11 0,26
21 0,37
32 0,45
43 0,52
53 0,58
64 0,63
75 0,68
85 0,73
96 0,77
107 0,82
117 0,86
128 0,89
139 0,93
149 0,97
160 1,00

Einstau-
tiefe t

Drossel-
abfl. QDR 

[ ]smhgAQDr /³........2 ´´´= a
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6-Retention BF1

6. Bemessung Retentionsanlage - BF1

Berechnung lt. Berechnungsprogramm ÖWAV Regelblatt 45

Bezeichn. 
Fläche

Spitzenabfl
ussbeiwert

Baufeld 1 1,00

QD

qD

fz
fa

Regenhöhe 

qr [l/m²]

erford. 
Speicher-
volumen 
Vs [m³]

Regenhöhe 

qr [l/m²]

erford. 
Speicher-
volumen 
Vs [m³]

Regenhöhe 

qr [l/m²]

erford. 
Speicher-
volumen 
Vs [m³]

-           -           -           
15,00 2,4         17,10 2,7         18,30 2,9         
23,30 3,6         26,70 4,2         28,50 4,5         
28,60 4,4         32,90 5,1         35,20 5,5         
32,50 4,9         37,30 5,7         40,20 6,2         
37,90 5,6         43,70 6,5         47,00 7,1         
42,90 6,1         49,50 7,1         53,40 7,8         
46,00 6,2         53,10 7,4         57,30 8,1         
49,00 6,1         56,50 7,3         60,80 8,0         
51,00 5,7         58,50 6,9         63,00 7,7         
54,30 4,9         62,80 6,3         67,80 7,1         
57,30 4,0         66,20 5,5         71,30 6,4         
63,70 2,4         73,20 4,0         78,60 4,9         
71,20 -           81,50 1,3         87,40 2,2         
77,00 -           88,00 -           94,30 -           
87,70 -           99,40 -           106,10 -           
96,00 -           108,00 -           114,80 -           
110,20 -           123,20 -           130,20 -           
122,00 -           136,40 -           144,30 -           
129,80 -           147,10 -           156,90 -           
136,30 -           154,20 -           164,90 -           
142,20 -           160,50 -           171,60 -           

60 min. 46,00 l/m² 60 min. 53,10 l/m² 60 min. 57,30 l/m²

318 min. 5 Std. 378 min. 6 Std. 413 min. 7 Std.

spez. erf. Volumen 
je eingeleiteter 
reduzierter Fläche

43,5 l/m² Ared 51,6 l/m² Ared 56,5 l/m² Ared

erforderliches 
Retentionsvolumen

6 m³ 7 m³ 8 m³

Maßgebliches 
Regenereignis

Entleerungszeit

4 d
5 d
6 d

ERGEBNIS / BERECHNUNG
Gewählte Jährlichkeit Jährlichkeit 10 Jährlichkeit 20 Jährlichkeit 30

9 h
12 h
18 h
1 d
2 d
3 d

60 min.
90 min.

2 h
3 h
4 h
6 h

5 min.
10 min.
15 min.
20 min.
30 min.
45 min.

Jährlichkeit 10 20 30

DAUER

0 min

Abminderungsfaktor 1,00

Berechnung Retentionsvolumen

Gitterpunkt  5221
Jährlichkeit A Jährlichkeit B Jährlichkeit C

Prüfung der Entleerungszeit Bemessungsjährlichkeit Überflutungsprüfung

mittlerer Drosselabfluss [l/s] 0,3 l/s
mittlere Drosselabflussspende [l/s * ha] 22,77 l/s * ha
Zuschlagsfaktor Risikomaß 1,15

GESAMTEINZUGSFLÄCHE 143                    143                    

Fließzeit vom entferntesten Punkt [min] 5,00 min

Bef.-Flächen, Typ A 143                            143                            

EINGABEN
Einzugsflächen

Art der 
Entwässerungsfläche

An [m²]
Teileinzugsflächen  Ared 

[m²]

0 5 10

5 min.

10 min.

15 min.

20 min.

30 min.

45 min.

60 min.

90 min.

2 h

3 h

4 h

6 h

9 h

12 h

18 h

1 d

2 d

3 d

4 d

5 d

6 d

erforderliches 
Speichervolumen Verf.

[m³]
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6-Retention BF1

6.1 Drosselabfluss aus Retentionsanlage

Freier Auslauf aus einer Öffnung in Abhängigkeit der Einstautiefe

Lt. Wendehorst, Bautechnische Zahlentaflen, 29. Auflage

Annahme: kurze Drosselstrecke, da Rohrreibungsverluste nicht berücksichtigt sind
QDr [m³/s] Drosselabfluss aus dem Behälter

# [-] Ausflußzahl (nach Toricell)
Öffnung schlecht scharf abgeschr. abgerund.

# 0,66 - 0,82 0,83 - 0,86 0,89 0,96 - 0,97

A [m²] Querschnitt der Ausflussöffnung

h [m] Höhendifferenz zwischen Wasserspiegel Behälter und Rohrachse Auslauf

Ausflußzahl # = 0,83 [-]

Durchmesser 1,2 [cm] Rohr

Abflussquerschnitt 1,1 [cm²]  = 0,0001 [m²]

[cm] [l/s]

10 0,12
19 0,17
29 0,21
39 0,25
48 0,28
58 0,30
68 0,33
77 0,35
87 0,37
97 0,39
106 0,41
116 0,43
126 0,44
135 0,46
145 0,48
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7-Retention ZP1

7. Bemessung Retentionsanlage - ZP1

Berechnung lt. Berechnungsprogramm ÖWAV Regelblatt 45

Bezeichn. 
Fläche

Spitzenabfl
ussbeiwert

Parkplätze 
überdacht

1,00

Zufahrt 0,90

QD

qD

fz
fa

Regenhöhe 

qr [l/m²]

erford. 
Speicher-
volumen 
Vs [m³]

Regenhöhe 

qr [l/m²]

erford. 
Speicher-
volumen 
Vs [m³]

Regenhöhe 

qr [l/m²]

erford. 
Speicher-
volumen 
Vs [m³]

-           -           -           
15,00 14,4       17,10 16,7       18,30 18,0       
23,30 21,5       26,70 25,2       28,50 27,2       
28,60 25,3       32,90 30,0       35,20 32,5       
32,50 27,6       37,30 32,8       40,20 36,0       
37,90 29,5       43,70 35,8       47,00 39,4       
42,90 28,9       49,50 36,1       53,40 40,4       
46,00 26,2       53,10 34,0       57,30 38,6       
49,00 17,4       56,50 25,7       60,80 30,4       
51,00 7,5         58,50 15,8       63,00 20,7       
54,30 -           62,80 -           67,80 1,8         
57,30 -           66,20 -           71,30 -           
63,70 -           73,20 -           78,60 -           
71,20 -           81,50 -           87,40 -           
77,00 -           88,00 -           94,30 -           
87,70 -           99,40 -           106,10 -           
96,00 -           108,00 -           114,80 -           
110,20 -           123,20 -           130,20 -           
122,00 -           136,40 -           144,30 -           
129,80 -           147,10 -           156,90 -           
136,30 -           154,20 -           164,90 -           
142,20 -           160,50 -           171,60 -           

30 min. 37,90 l/m² 45 min. 49,50 l/m² 45 min. 53,40 l/m²

84 min. 1 Std. 103 min. 2 Std. 115 min. 2 Std.

spez. erf. Volumen 
je eingeleiteter 
reduzierter Fläche

30,9 l/m² Ared 37,9 l/m² Ared 42,4 l/m² Ared

erforderliches 
Retentionsvolumen

29 m³ 36 m³ 40 m³

Maßgebliches 
Regenereignis

Entleerungszeit

4 d
5 d
6 d

ERGEBNIS / BERECHNUNG
Gewählte Jährlichkeit Jährlichkeit 10 Jährlichkeit 20 Jährlichkeit 30

9 h
12 h
18 h
1 d
2 d
3 d

60 min.
90 min.

2 h
3 h
4 h
6 h

5 min.
10 min.
15 min.
20 min.
30 min.
45 min.

Jährlichkeit 10 20 30

DAUER

0 min

Abminderungsfaktor 1,00

Berechnung Retentionsvolumen

Gitterpunkt  5221
Jährlichkeit A Jährlichkeit B Jährlichkeit C

Prüfung der Entleerungszeit Bemessungsjährlichkeit Überflutungsprüfung

mittlerer Drosselabfluss [l/s] 5,8 l/s
mittlere Drosselabflussspende [l/s * ha] 61,29 l/s * ha
Zuschlagsfaktor Risikomaß 1,15

GESAMTEINZUGSFLÄCHE 1 007                 953                    

Fließzeit vom entferntesten Punkt [min] 5,00 min

Bef.-Flächen, Typ A 470                            470                            

Bef.-Flächen, Typ B 537                            483                            

EINGABEN
Einzugsflächen

Art der 
Entwässerungsfläche

An [m²]
Teileinzugsflächen  Ared 

[m²]

0 20 40 60

5 min.

10 min.

15 min.

20 min.

30 min.

45 min.

60 min.

90 min.

2 h

3 h

4 h

6 h

9 h

12 h

18 h

1 d

2 d

3 d

4 d

5 d

6 d

erforderliches 
Speichervolumen Verf.

[m³]
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7-Retention ZP1

7.1 Drosselabfluss aus Retentionsanlage

Freier Auslauf aus einer Öffnung in Abhängigkeit der Einstautiefe

Lt. Wendehorst, Bautechnische Zahlentaflen, 29. Auflage

Annahme: kurze Drosselstrecke, da Rohrreibungsverluste nicht berücksichtigt sind
QDr [m³/s] Drosselabfluss aus dem Behälter

# [-] Ausflußzahl (nach Toricell)
Öffnung schlecht scharf abgeschr. abgerund.

# 0,66 - 0,82 0,83 - 0,86 0,89 0,96 - 0,97

A [m²] Querschnitt der Ausflussöffnung

h [m] Höhendifferenz zwischen Wasserspiegel Behälter und Rohrachse Auslauf

Ausflußzahl # = 0,83 [-]

Durchmesser 4,7 [cm] Rohr

Abflussquerschnitt 17,1 [cm²]  = 0,0017 [m²]

[cm] [l/s]

12 2,21
25 3,12
37 3,82
49 4,42
62 4,94
74 5,41
86 5,84
99 6,25
111 6,63
123 6,98
136 7,32
148 7,65
160 7,96
173 8,26
185 8,55

Einstau-
tiefe t
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A � 8283 Bad Blumau 108, Tel.: 03383 / 30 525, Fax: 03383 /30 595 

Mobil: 0664/ 522 0 488       Mail: office@di-rauer.at 

 

Bearbeitung: Dipl.-Ing. Johann Rauer 

Dipl.-Ing. Richard Kubista 

Ing. Martina Heschl 

Gerald Zettl 

An die 

Stadtgemeinde F�rstenfeld 

Stadtbauamt 

 

Augustinerplatz 1 

8280 F�rstenfeld 

Ergeht per Mail unter: bauamt@fuerstenfeld.gv.at 

Bad Blumau, 28. November 2025 

 

 

GZ: FF/4544/BW-RO-BE/15/2021-11 

Ggst.:  Bebauungsplan (BPL) �Hofberg Resort� (Höllerlgründe) 

 Teilfl�chen Grundst�cke Nr. 584/1, 585 KG 62245 Stadtbergen  

Verkehrstechnische Beurteilung 

 

1. Beauftragung 

Per Schreiben vom 26.08.2025 wurden wir seitens der Stadtgemeinde F�rstenfeld beauf-

tragt, eine verkehrstechnische Beurteilung des Entwurfes des Bebauungsplanes �Hofberg 

Resort� auszuarbeiten und vorzulegen. 

 

2. Verwendete und vorgelegte Planunterlagen 

F�r die verkehrstechnische Beurteilung werden folgende Planunterlagen verwendet: 

· BPL Hofbergresort Gestaltungskonzept, erstellt von Nussm�ller Architekten ZT 

GmbH, Zinsendorfgasse 1, 8010 Graz 
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· BPL Hofbergresort Rechtsplan, erstellt von Nussm�ller Architekten ZT GmbH, Zin-

sendorfgasse 1, 8010 Graz 

· BPL Hofbergresort Bebauungsstudie, erstellt von Nussm�ller Architekten ZT GmbH, 

Zinsendorfgasse 1, 8010 Graz 

· Lageplan Plan Nr. 25 062_FF_GU_01 vom 28.11.2025 im Ma§stab 1:200 erstellt vom 

Ingenieurb�ro Dipl.-Ing Johann Rauer GmbH mittels Daten und Gel�ndescan des 

Bundesamtes f�r Eich- und Vermessungswesen BEV 

· Profile 1-2 Plan Nr. 25 062_FF_GU_02 vom 28.11.2025 im Ma§stab 1:100 erstellt 

vom Ingenieurb�ro Dipl.-Ing Johann Rauer GmbH  

· L�ngenschnitte Plan Nr. 25 062_FF_GU_03 vom 28.11.2025 im Ma§stab 1:100 er-

stellt vom Ingenieurb�ro Dipl.-Ing Johann Rauer GmbH  

 

3. Ausgangslage 

Auf einem Planungsareal von ca. 5.100 m! auf Teilfl�chen der Grundst�cke Nr. 584/1 und 

585, KG 62245 Stadtbergen ist die Errichtung des �Hofberg Resort� (Höllerlgründe) vorgese-

hen. Der Entwurf des Bebauungsplans sieht insgesamt 6 Baufelder mit einem �Haupthaus� 

und 5 �Doppelhäusern� vor. 

 

4. Befund 

Die zentrale Verkehrserschlie§ung soll �ber eine, entlang der s�dlichen Baulandgrenze ver-

laufende Erschlie§ungsstra§e (Baufeld 7) erfolgen. Diese Erschlie§ungsstra§e wird an die, 

an der Westseite des Bauareals verlaufenden Verkehrsfl�che auf Grundst�ck Nr. 270/1 an-

gebunden. Diese nicht ausgebaute Verkehrsfl�che stellt die (historische) Verbindung zwi-

schen den ausgebauten Stra§enz�gen auf Grundst�ck Nr. 270/1 im S�den (Hofbergweg) 

und Norden (Unterbuch Bergweg) dar. 
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Foto 1: Einfahrt vom Hofbergweg in den Verbindungsweg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Bestehende Anbindung des Verbindungsweges an den Hofbergweg Blickrichtung 

Ost 
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Foto 3: Bestehende Anbindung des Verbindungsweges an den Hofbergweg Blickrichtung 

West 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Verbindungsweg Blickrichtung Nord; historischer Hohlweg � �eingeschnitten� in den 

Hang, beiderseits Baumbewuchs an den B�schungen 
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Foto 5: Anschluss des Verbindungsweges (Blickrichtung S�d) an den Hofbergweg 

 

 

Foto 6: Ostseitige Einschnitt B�schung des Verbindungsweges im Bereich des geplanten 

Anschlusses der Erschlie§ungsstra§e 
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Foto 5: Bebauungsareal Blickrichtung Nordost 

Der H�henunterschied zwischen der Anbindung an den Hofbergweg und dem Bestandsge-

l�nde im Bereich der geplanten Erschlie§ungsstra§e betr�gt etwa 5 m (Seeh�he: von 361 m 

auf 366 m). Das Bestandsgel�nde des Bebauungsareals weist zwischen S�d- und Nord-

grenze einen H�henunterschied von 8 m (Seeh�he: von 366 m auf 374 m an der Westseite) 

bzw. einen H�henunterschied von 6 m (Seeh�he: von 365 m auf 371 m an der Ostseite) auf. 

Der bestehende nicht ausgebaute Verbindungsweg (Hohlweg) hat im Einbindebereich zum 

Hofbergweg auf eine L�nge von etwa 10 m eine Steigung von 3,3 % bzw. 5,3 %. Danach 

sind Steigungen bis zu 18,2 % gegeben. Der H�henunterschied am Verbindungsweg zwi-

schen Hofbergweg und Unterbuch Bergweg betr�gt 14,5 m (Seeh�he: von 361 m auf 375,5 

m). Die Gesamtl�nge des Verbindungsweges betr�gt etwa 120 m. Die durchschnittliche 

Steigung ab km 0,0+10,0 (10 m ab Einbindung � Bestandsh�he 361,4 m) betr�gt 12,8 % 

(Einlage 2: L�ngenschnitt Bestandsweg) 

Gem�§ RVS 03.03.23 (Richtlinien und Vorschriften im Stra§enwesen � Linienf�hrung und 

Trassierung) soll auf �Stra§en mit geringer Verkehrsbedeutung�, wie dies hier gegeben ist, 

eine Steigung von 10 % nicht �berschritten werden. Im Ausnahmefall soll keine gr�§ere 

Steigung als 12 % Anwendung gelangen. Theoretisch kann also der Bestandsweg mit einer 

Maximalsteigung von 12 % ausgebaut werden. 
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Um auf die H�he des Bestandsgel�ndes im Bereich der geplanten Stra§enanlage (Seeh�he 

= 366 m) zu gelangen, ist bei Einhaltung einer maximalen Steigung von 12 % ab km 

0,0+10,0 eine Wegstrecke von etwa 40 m (Gesamtl�nge des Weges 50 m) erforderlich. 

Der Weg w�rde in diesem Fall in der Mitte des Baufeldes 4 das Bestandsniveau erreichen. 

Es sind Einschnitte bis zu etwa 5 m Tiefe notwendig (Einlage 1: Lageplan, Einlage 2: L�n-

genschnitt Erschlie§ungsstra§e, Einlage 3: Profile 1 und 2). 

Diese, wie im Lageplan in Einlage 1 dargestellte Wegf�hrung w�rde aufgrund der Steigung 

eine �nderung der Konzeption der Bauk�rper und Anordnung der Stellpl�tze im Bereich 

Baufeld 4 und 6 (Haupthaus) erforderlich machen. 

In der vorliegenden Bebauungsstudie, erstellt von Nussm�ller Architekten ZT GmbH, Zin-

sendorfgasse 1, 8010 Graz (Plandatum: 23.07.2025) zeigt eine Schnittdarstellung auf Seite 

12, dass die geplanten, den Bauk�rpern vorgelagerte Pkw-Abstellpl�tze auf den Baufeldern 

2, 4 und 6 ins Gel�nde eingeschnitten werden und die Stellpl�tzen mit einer begr�nten bzw. 

als Terrasse genutzte Decke �berbaut werden. �ber Stiegen Anlagen wird der H�henunter-

schied zu den, durch das Bauareal zwischen den Bauk�rpern situierten Gehwegen �ber-

wunden. Entsprechende H�henangaben betreffend die geplanten Bauk�rper bzw. Pkw-

Abstellpl�tze sind in der Bebauungsstudie bzw. dem Entwurf des Bebauungsplanes nicht 

enthalten. 

Entsprechend dem Entwurf des Bebauungsplanes m�sste auf eine L�nge von etwa 30 m 

(Station 0,0 + 30,0) dem Bestandsweg gefolgt werden. Gem�§ RVS 03.05.12 (Richtlinien 

und Vorschriften im Stra§enwesen � Plangleiche Knoten, Kreuzungen und T-Knoten) darf im 

Bereich der Einbindung auf eine L�nge von 6 m (1 Fahrzeugl�nge) die maximale Steigung 

von 6 % nicht �berschritten werden. In der Plandarstellung (Einlage 1: Lageplan, Einlage 2: 

L�ngenschnitte sind L�ngsneigungen von 3 % bzw. 5 %, wie am Bestandsweg ber�cksich-

tigt). 

Bei einer Wegl�nge von etwa 30 m bis zum Erreichen des westlichsten Pkw-Abstellplatzes 

vor dem Haupthaus ist entsprechend diesen Vorgaben der RVS (6 m mit 6 % und 24 m mit 

12 %, Ausrundung des Neigungswechsels) ein H�henunterschied von etwa 3,0 m �berwind-

bar. Dies bedeutet, dass bei der gegebenen Seeh�he von 361 m am Hofbergweg (an der 

Einbindung) das Niveau des westlichsten Pkw-Abstellplatzes vor dem Haupthaus mit einer 

maximalen Seeh�he von etwa 364 m anzunehmen ist. Das Bestandsgel�nde in diesem Be-

reich weist eine Seeh�he von etwa 367 m auf. Der Einschnitt (St�tzmauer) zwischen Parkie-

rungsfl�che und Bestandsgel�nde h�tte also eine H�he von etwa 3 m (Profil 1 in Einlage 3). 
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5. Gutachten 

Unter Einhaltung folgender Vorgaben ist die Herstellung einer richtlinienkonformen (RVS) 

Erschlie§ungsstra§e zum Hofberg Resort m�glich: 

· Maximale Steigung im Einbindebereich auf eine L�nge von 6 m mit 6 % 

· Daran anschlie§end maximale Steigung von 12 % (Ausrundung f�r Neigungswechsel 

ber�cksichtigen) 

· Fahrbahnbreite im Bereich der Einbindung mindestens 6,0 m, um die Begegnung 

zweier Fahrzeuge zu erm�glichen. 

· Ausrundung der Kreuzungstrompete unter Beachtung der Schleppkurven f�r das Be-

fahren mit Lkw (M�llfahrzeug). 

· Wahrung der erforderlichen Sichtweiten an der Einbindung (Anfahrsichtweite, Anhal-

tesichtweite gem�§ RVS). Diese ist im Bestand gegeben, wie Foto 2 und 3 zeigen. 

Die Einschr�nkung dieser gegebenen Sichtweiten durch Einbauten (St�tzmauer, 

Steinschlichtung, etc.) ist unzul�ssig. 

 

Die Beurteilung dieser Vorgaben aus verkehrstechnischer Sicht ist erst nach Vorlage eines 

konkreten Einreichprojektes m�glich.  

 

F. d. R. d. A. 

Dipl.-Ing. Johann Rauer 

 

Beilagen: 

Einlage 1: Lageplan M 1:200 

Einlage 2: L�ngenschnitte M 1:100 

Einlage 3: Querprofile 1 und 2 M 1:200 
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